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Hallo Nachbarn
in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)

Schneeflocken tanzen
Schneeflocken tanzen 
Herrlich der Schein 
verzaubert die Landschaft 
im weißen Sein
Zaubert die Trostlosigkeit 
in helles Licht 
Farben des Winters 
in der Sonne sich bricht
Schneeflocken tanzen 
Kinder sich freu‘n 
Sie toben im Winter 
den Spaß nie bereu‘n
GERHARD LEDWINA (*1949)
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gebastelt von  

Kindern der 
Kindertages

einrichtung 
„Knirpsenland“  

in Iden 
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Bekanntmachung der Stadt Arneburg

Bekanntmachung des Beschlusses 22/096/22  
Beschluss der Entwicklungs- und Einbeziehungssatzung  

„Nachverdichtung Staffelder Straße“ in Arneburg

Der Stadtrat Arneburg hat auf seiner Sitzung am 25.01.2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

Beschlusstext:
Der Stadtrat Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung die Entwick-
lungs- und Einbeziehungssatzung „Nachverdichtung Staffelder Straße“ in 
Arneburg nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 BauGB zur Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Stadt Ar-
neburg bestehend aus der Planzeichnung, den umweltrelevanten Planungen 
und der Begründung als Satzung.
Die Satzung ist nach den Vorgaben der Hauptsatzung der Stadt Arneburg 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ be-
kannt zu machen.

Begründung:
Die Stadt Arneburg  hat die Aufstellung der Entwicklungs- und Einbezie-
hungssatzung „Nachverdichtung Staffelder Straße“ in Arneburg nach § 34 
Abs. 4 Nr. 2 und 3 BauGB zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Stadt Arneburg am 23.02.2021 
 beschlossen. Die Ergänzungssatzung ist nach den Vorgaben des Baugesetz-
buches unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Be-
lange erstellt worden. 
Die Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Jedermann kann den Inhalt der Satzung und die Begründung sowie die Hin-
weise der Träger öffentlicher Belange ab sofort in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck im Fachbereich Gemeindeentwicklung, Breite Straße 15, 
39596 Arneburg während der Dienstzeiten einsehen über den Inhalt Aus-
kunft verlangen. 

Arneburg, 02.02.2022

Lothar Riedinger
Bürgermeister

Anlage 
Geltungsbereich der Satzung  siehe Seite 3 

Amtliche Bekanntmachung

Der Unterhaltungsverband „Milde I Biese“ teilt hierdurch mit, dass auf Grund 
der aktuellen Situation (COVID-19) die Gewässerschau 2022 für die Gewäs-
ser der zweiten Ordnung nicht in der üblichen Art und Weise stattfinden 
kann.
Sollten Mitglieder unseres Verbandes, Ämter sowie Interessenverbände und 
einzelne Bürger Anfragen bzw. Hinweise zum Sachgebiet der zweiten Ord-
nung haben, so können sie diese schriftlich, per E-Mail oder telefonisch bis 
zum 30.04.2022, der Geschäftsstelle des UHV „ Milde I Biese“ übermitteln.

Anschrift: 
UHV „Milde/Biese“ 
Am Bahndamm 18
39624 Kalbe OT Engersen
Telefon: 039085-6110
E-Mail: uhv.milde-biese@t-online.de

Engersen, den 02.02.2022 

gez. Detlef Kränzel
amtierender Verbandsvorsteher
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Amtliche Bekanntmachung

Netzentgelte Gas, Strom und Preisblatt Bahn für 2022

Der Betriebsausschuss des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg hat 
auf seiner Sitzung am 11.01.2022 die Netzentgelte Gas (Beschl.-Nr. 278/
ISBA/22), Strom (Beschl.-Nr. 279/ISBA/22) und das Preisblatt Bahn (Be-
schl.-Nr. 280/ISBA/22) für das Jahr 2022 beschlossen, die hiermit veröf-

fentlicht werden. Darüber hinaus sind die Entgelte auf www.infrastruk-
turbetrieb-stadt-arneburg.de unter den Bereichen Elektrizität, Erdgas und 
Bahnanlagen veröffentlicht.
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Anwendungsbeispiel für Lastgangkunden:
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Arneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Arneburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 30.11.2021 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 6.108.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.379.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.479.300 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.681.500 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.239.200 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 3.162.700 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 91.800 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf   104.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Arneburg, den 30.11.2021

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushalts- plan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Arneburg, den 30.11.2021

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 22. Februar 2022 | 11 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für das 
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Verbands-
gemeinderat die folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 
20.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 8.394.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.550.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.352.600 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.371.600 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 529.200 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 839.500 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 132.200 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
400.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Der Umlagesatz für die Verbandsgemeinde wird auf 32,9 % festgesetzt.
Die Investitionsumlage wird auf 20 % festgesetzt.

Goldbeck, den 20.12.2021

René Schernikau
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Stendal am 08.02.2022 unter dem Aktenzeichen 30.01.08-2.1.-51-
HH22 erteilt worden.

Goldbeck, den 20.12.2021

René Schernikau
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Siegel)
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Goldbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen- Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat die 
folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.12.2021 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.871.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.449.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.322.800 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.098.000 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  969.200 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.532.300 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf   137.300 Euro

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 340 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Goldbeck, den 16.12.2021

Christian Masche
Bürgermeister der Gemeinde Goldbeck

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfasungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Goldbeck, den 16.12.2021

Christian Masche
Bürgermeister der Gemeinde Goldbeck
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Iden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
Iden die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2021 beschlos-
sene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.433.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.477.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.140.000 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.153.800 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf    745.400 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.190.100 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt..

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Iden, den 25.11.2021

Norbert Kuhlmann
Bürgermeister der Gemeinde Iden

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Iden, den 25.11.2021

Norbert Kuhlmann
Bürgermeister der Gemeinde Iden
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rochau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat die folgende, 
vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.11.2021 beschlossene Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird 

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.533.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.545.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.191.800 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.178.000 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  541.400 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 899.400 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 66.700 Euro

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Rochau, den 17.11.2021

Dirk Zeidler
Bürgermeister der Gemeinde Rochau

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Rochau, den 17.11.2021

Dirk Zeidler
Bürgermeister der Gemeinde Rochau
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Haus-
haltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.01.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.267.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.251.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.009.700 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.983.300 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  697.600 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.128.900 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Eichstedt (Altmark), den 12.01.2022

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 24.02.2022 bis 11.03.2022 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Eichstedt (Altmark), den 12.01.2022

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark)
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Gewässerschauen 2022

Schaubezirk: GRASSAU
Dienstag, den 01.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Hof Agrar-Gen., Dorfstr. 15 in Grassau

Schaubezirk: STENDAL
Dienstag, den 08.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr 
Geschäftsstelle des Unterhaltungsverbandes „Uchte“ in Stendal

Schaubezirk: VINZELBERG
Donnerstag, den 10.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Volgfelde

Schaubezirk: ARNEBURG
Dienstag, den 15.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr 
Cafe-Mühle in Sanne

Schaubezirk: GROSS SCHWECHTEN
Donnerstag, den 17.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Deutsch und Kersten GbR
Am Bahndamm 5 in Rochau

Schaubezirk: GOLDBECK
Dienstag, den 22.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Klein Schwechten gegenüber der Gaststätte „Schwechtener Heide“

Schaubezirk: TANGERMÜNDE
Donnerstag, den 24.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Geschäftsstelle des Unterhaltungsverbandes „Uchte“ in Stendal

Schaubezirk: DAHLEN
Dienstag, den 29.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Kirchplatz Dahlen

Schaubezirk: UENGLINGEN
Donnerstag, den 31.03.2022, Treffpunkt: 8:00 Uhr
Gemeindebüro Uenglingen

Unterhaltungsverband „Uchte“
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Rochau 

über den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan  
„Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Rochau“

Der Gemeinderat Rochau hat in öffentlicher Sitzung am 17.11.2021 den 
Beschluss 09/030/21 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit be-
kanntgemacht:

Aufstellungsbeschluss-Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächen-
anlage bei Rochau“

Der Gemeinderat Rochau beschließt heute in öffentlicher Sitzung gemäß 
§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet zur Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Rochau (Flur 14, Flurstücke 94, 95 
und 101. 
Der Geltungsbereich ist in der beiliegenden Karte gekennzeichnet. 
Das Planverfahren wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB durch-
geführt.
Planungsziel ist die Ausweisung von Flächen zur Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekanntzumachen.

Begründung:
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine PV-Frei-
flächenanlage im Gemeindegebiet ist die Aufstellung eines B-Planes erfor-
derlich. 
Die Ausweisung eines Sondergebietes Photovoltaik-Freiflächenanlage nach 
§ 11 BauNVO zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist beabsichtigt. 

Die Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens nach den Vorgaben 
des § 8 (3) BauGB sind erfüllt. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
befindet sich im Verfahren zur Aufstellung eines das Verbandsgemeinde-
gebiet umfassenden Flächennutzungsplans. Im Vorentwurf zu diesem Plan 
ist der zu beplanende Bereich nicht als Sonderbaufläche für Photovoltaik 
ausgewiesen und müsste im Entwurf geändert werden.
Die nach BauGB erforderlichen Verfahrensschritte sind umzusetzen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten des Verfahrens werden auf der Grundlage der Kostenübernah-
meerklärung von einem Dritten getragen. Vor Abschluss des Aufstellungs-
verfahrens ist ein Durchführungsvetrag abzuschließen. 

Dirk Zeidler
Bürgermeister

Anlagen:
Übersichtsplan siehe Seite 17 
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NEUSTART SPORT 2022 – SACHSEN-ANHALT IN BEWEGUNG

Zusätzliche Millionenhilfen  
für Sportverein

Der Sportbetrieb in Sachsen- 
Anhalt musste sich auch im 

Jahr 2021 auf zahlreiche Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie einstellen. Viele Ehrenamt-
liche und Mitglieder im 
Vereins- und Breitensport sind 
am Ball geblieben und haben 
sich mit großem Einsatz enga-
giert.
Mit der Initiative „Neustart 
Sport 2022 – Sachsen-Anhalt in 
Bewegung“ will das Land Sach-
sen-Anhalt die Sportvereine 
und Verbände finanziell unter-
stützen. Dafür stehen aus dem 
Corona-Sondervermögen des 
Landes insgesamt 4,4 Millionen 
Euro zur Verfügung.
Sportministerin Dr. Tamara 
Zieschang: „Mit diesen Mitteln 
wollen wir die Sportvereine da-
bei unterstützen, dass sie gut 
durch die Pandemie kommen. 
Sie sollen durch aktive Ver-
einsarbeit ihre Mitglieder reak-

tivieren sowie neue Mitglieder 
gewinnen können, damit mehr 
Menschen in unserem Land 
sportlich aktiv werden. Das 
muss unser gemeinsames Ziel 
sein.“
Nach Abstimmung mit dem 
LandesSportBund Sachsen-An-
halt (LSB) erhalten alle Sportver-
eine im Frühjahr 2022 eine zu-
sätzliche Unterstützung. Deren 
Höhe ist abhängig von der An-
zahl ihrer Mitglieder. Für jedes 
erwachsene Vereinsmitglied 
gibt es 10 Euro; für jedes Kind 
beziehungsweise jeden Jugend-
lichen 15 Euro.
Präsidentin des LSB Silke 
Renk-Lange: „Nachdem unsere 
Vereine bereits 2021 unbürokra-
tisch Unterstützung für ihre zu-
sätzlichen Aufwendungen in 
der Pandemie erhalten haben, 
zeigen die politisch Verantwort-
lichen im Land erneut, dass ih-
nen Sport und Bewegungsange-

bote gerade in der Pandemie 
sehr wichtig sind. Mit den zu-
sätzlichen finanziellen Hilfen 
für den Neustart 2022 erhalten 
die zumeist ehrenamtlich ge-
führten Sportvereine einen zu-
sätzlichen Motivationsschub für 
die Gestaltung sportlicher An-
gebote zur Neu- und Wiederge-
winnung von Mitgliedern.“
Auch der Erwerb neuer Trainer- 
und Übungsleiterlizenzen in 
diesem Jahr soll jeweils mit 100 
Euro unterstützt werden, wenn 
die Lizenzen vom Deutschen 
Olympischen Sportbund aner-
kannt werden.
Einen zusätzlichen Bonus erhal-
ten all jene Vereine, die im Jahr 
2022 ein Mitgliederwachstum 
erzielen können. Dieser Bonus 
soll Anfang 2023 an die Vereine 
gezahlt werden.
Sämtliche Mittel sollen unbüro-
kratisch und ohne gesondertes 
Antragsverfahren über den LSB 

an die Vereine ausgezahlt wer-
den.
Hintergrund:
Das „Neustart Sport 2022“-Pro-
gramm ist nicht die erste Unter-
stützung des Landes für Sport-
vereine und Verbände seit Be-
ginn der Corona-Pandemie. 
Auch im Jahr 2021 konnten die-
se zum Beispiel Mittel beantra-
gen, wenn sie während der Pan-
demie etwa durch Zahlungspro-
bleme in ihrer Existenz bedroht 
waren. Für die „Coronahilfe 
Sport“ stand ein Betrag in Höhe 
von einer Million Euro bereit. 
Die Hilfe wurde insbesondere 
kleineren, ehrenamtlich geführ-
ten Sportvereinen gewährt, um 
deren Existenz zu sichern. Be-
reits 2020 erhielten 51 Vereine 
über das gleichnamige Unter-
stützungsprogramm 582 000 
Euro.

Ministerium für Inneres und Sport

INFORMATIONEN AUS DER VERBANDSGEMEINDE

URTEIL DES VERWALTUNGSGERICHTS VOM 13. JANUAR 2022

Abfallgebührensatzung 2019/2020 
rechtmäßig

Es ist gerichtlich bestätigt: 
Die Abfallgebührensatzung 

des Landkreises Stendal ist 
rechtmäßig; die Kalkulation 
korrekt. Dies bestätigte das Ver-
waltungsgericht Magdeburg 
mit Urteil vom 13. Januar 2022. 
Die Klage des Betreibers eines 
Pflegeheims gegen die Abfallge-
bührenbescheide für 2019 und 
2020 wurden in der gestrigen 
Verhandlung abgewiesen.
In einer über zweistündigen 
mündlichen Verhandlung setzte 
sich die 7. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Magdeburg am 

13. Januar 2022 eingehend mit 
den Einwänden der Klägerin ge-
gen die Kalkulation der Abfall-
gebührensatzungen des Land-
kreises Stendal für 2019 und 
2020 auseinander. Das Ergebnis: 
Die Kalkulation ist korrekt; die 
Satzungen sind rechtmäßig. Das 
Oberverwaltungsgericht Mag-
deburg hatte bereits in einem 
Eilverfahren zu den Gebühren-
bescheiden keine Anhaltspunk-
te für Fehler gesehen.
Die Klägerin hatte unter ande-
rem Fragen des Anschlusses von 
Kleingärten, die Ermittlung der 

maßgeblichen Einwohnerzah-
len und die Gebührenermitt-
lung bei Unterflurbehältern ge-
rügt. Dem schloss sich das 
Gericht nicht an. Der Landkreis 
hat der Kalkulation der Abfall-
gebühren sorgfältig ermittelte, 
korrekte Zahlen zugrunde ge-
legt, so die 7. Kammer des Ver-
waltungsgerichts.
„Nach den vielen, auch juristi-
schen Niederlagen in den letzten 
Jahren hat nun die Abfallgebüh-
rensatzung auch vor Gericht Be-
stand“, ist Landrat Patrick Puhl-
mann erleichtert. „Denn damit 

bestätigt das Gericht auch den 
Kraftakt, den wir 2020 gemein-
sam als Kreistag, ALS und Kreis-
verwaltung gestemmt haben.“
„Nun ist endlich richterlich fest-
gestellt, dass die Abfallgebühren 
für 2019 und 2020 rechtmäßig 
sind – eine ausdrückliche Bestä-
tigung für die gute Arbeit von 
Landkreis und ALS“, freut sich 
Hendrik Galster, Geschäftsfüh-
rer der ALS Dienstleistungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in Oster-
burg. „Das gibt uns Rechtssi-
cherheit; auch für die Kalkulati-
onen der Folgejahre.“
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GRUNDSTEUER

Zahlungstermine – Erinnerung

Die Grundsteuer für das 
Jahr 2022 wird mit den fest-

gesetzten Vierteljahresbeträgen 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11.2022 zur Zahlung fällig.
Die Hundesteuer für das Jahr 
2022 ist am 01.07.2022 fällig.
Die Höhe der Raten entnehmen 
Sie bitte dem letzten Steuerbe-
scheid.
Für Steuerpflichtige, die von der 
Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes Gebrauch 
gemacht haben (Jahreszahler), 
wird die Grundsteuer 2022 zum 
01.07.2022 fällig.
Die Steuerpflichtigen, die keine 
Ermächtigung zur Abbuchung 
der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteu-
er 2022 unter Angabe des Kas-

senzeichens zu entrichten.
Bei vorliegender Einzugser-
mächtigung erfolgt die Abbu-
chung der Grundsteuer zu den 
Fälligkeiten.
Um an unserem Bankeinzugsver-
fahren teilzunehmen, können Sie 
den Vordruck zur Erteilung der Er-
mächtigung auf unserer Home-
page www.arneburg-goldbeck.de 
verwenden. Eine formlose Mittei-
lung Ihrer Einzugsermächtigung 
ist ebenfalls möglich.

Dähnrich
Finanzen/ Kasse

INFO
Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich bitte an Frau Drechsel,  
Tel.: 039388-97112 oder Frau 
Dähnrich, Tel.: 039388/97121

ZUSÄTZLICHE SACH- UND PERSONALKOSTEN FÖRDERFÄHIG

Corona: Überbrückungshilfe IV  
für Unternehmen beantragen

Unternehmen in Sachsen- 
Anhalt, die durch corona-

bedingte Schließungen oder Be-
schränkungen erhöhte Kosten 
oder Umsatzeinbußen verzeich-
nen, können neue Unterstüt-
zung beantragen. Die Überbrü-
ckungshilfe IV ist ab sofort 
verfügbar. Die Förderung gilt für 
den Bewilligungszeitraum Janu-
ar bis März 2022.

Besonderes Augenmerk bei der 
Überbrückungshilfe IV liegt auf 
folgenden Punkten:
• Unternehmen, die im Dezem-

ber durch Absagen von Ad-
vents- und Weihnachtsmärk-
ten im Dezember einen 
Umsatzrückgang von mindes-
tens 50 Prozent hatten;

• Unternehmen, die aufgrund 
freiwilliger Schließungen 
coro nabedingt einen Umsatz-
einbruch von mindestens 
30 Prozent hatten;

• Förderung von Kontrollkosten 
bei der Umsetzung von Zu-
trittsbeschränkungen im Zu-
sammenhang mit der Covid- 
19-Pandemie – hier: zusätzli-
che Sach- und Personalkosten

• Reaktivierung der Sonderre-
gelung für die pyrotechnische 
Industrie

Einen vollständigen Überblick 
über die Regelungen zur Über-
brückungshilfe steht auf der 
Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe 
unternehmen.de 

bereit. 

Dies gilt auf für Informationen 
zur Antragstellung. Anträge 
können Unternehmen über 
Steuerberaterinnern und Steu-
erberater, als sogenannte prü-
fende Dritte, einreichen.

VERTRIEB

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie ein-

mal im Monat. Es wird allen 
Haushalten in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck zu-
gestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsgemein-
de an das Dienst-Leistungs-Cen-
trum Osterburg, Am Bültgraben 
10, vergeben. Die Verteilung 
wird von hieraus mit vielen flei-
ßigen Helfern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an: 

DLC Osterburg, Frau Lamberts
Telefon: 039372 92 90 80
EMail: karina.lamberts@
dpool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zuckerfa-
brik 1 sowie im Verwaltungs-
amt in Arneburg, Breite Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser „Hallo 
Nachbarn“ Sie immer pünktlich 
erreicht!

Redaktionsschluss zu „Hallo Nachbar“
Die nächste Ausgabe erscheint am 29. März 2022. 

Unterlagen bis 17. März 2022 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine die Ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, Ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
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ENTSORGUNG VON GARTENABFÄLLEN

Kleinfeuer vom 1. Februar bis 15. März
Tschüss Winterschlaf. Hallo 
Frühling. Das heißt für Gar-

tenbesitzer: rein in den Start-
block. Zier- und Obstgehölze, 
 Rosen und Sträucher können 
Anfang des Jahres geschnitten 
werden, um das Wachstum an-
zuregen. Staudenbeeten wird 
die vor Frost schützende Laub-
decke allmählich zu dick. Dabei 
fallen Grünschnittreste an, die 
unterschiedlich weiterverwer-
tet/entsorgt werden können:
• natürliche Kompostierung im 

eigenen Garten = wertvoller 
Dünger

• Gartenabfälle über die Recyc-
linghöfe des Landkreises in 
den Kreislauf der Natur zu-
rückführen

• Verbrennen nicht kompos-
tierbarer und/oder kranker 
Abfälle von gärtnerisch ge-
nutzten Flächen

• Gartenabfälle über Recyc-
linghöfe der Natur zurückfüh-
ren

Das Abfallentsorgungsunter-
nehmen im Landkreis Stendal, 
die ALS Dienstleistungsgesell-
schaft mbH, bietet Privathaus-
halten und Kleingartenanlagen 
ganzjährige Entsorgungsmög-
lichkeiten über sechs Recyc-
linghöfe (Bismark, Havelberg, 
Osterburg, Seehausen, Tanger-
hütte, Tangermünde) und die 
Abfallannahme und Umlade-
station (AUS) in Stendal. Dort ge-
sammelte Gartenabfälle werden 
einer ökologisch hochwertigen 
Kompostierung zugeführt. In der 

Abfallgrundgebühr sind zwei 
Selbstanlieferungen pro Jahr (je-
weils 1 Kubikmeter) enthalten; 
entsprechende „Gutscheine“ 
sind in den kürzlich ausgeliefer-
ten Abfallkalendern zu finden.

Verbrennung von  
nicht kompostierbaren 
und/oder kranken  
Gartenabfällen

Grundsätzlich gilt: pflanzliche 
Abfälle ausschließlich von 
Wohngrundstücken und Klein-
gärten sind in erster Linie zu 
verwerten. Wann, wo und wie 
nicht kompostierbare, nicht 
sonstig verwertbare und/oder 
kranke Abfälle von gärtnerisch 
genutzten Flächen verbrannt 
werden können – das regelt die 
Verbrennungsverordnung des 
Landkreises Stendal mit Vor-
schriften zum Schutz der Nach-
barschaft und Umwelt.

Wann und wie oft darf 
verbrannt werden?

Das Verbrennen bestimmter 
pflanzlicher Gartenabfälle ist in 
einem Kleinfeuer zugelassen:
• vom 1. Februar bis 15. März je 

Grundstück, auf dem sie an-
gefallen sind

• mittwochs oder sonnabends 
einmalig im gesamten Zeit-
raum in der Zeit von 9:00 bis 
18:00 Uhr

• Der Verbrennungsvorgang 
muss innerhalb von zwei 
Stunden beendet sein.

Welche Mindestabstände 
sind zu beachten?

• 5 Meter zu Gebäuden und 
Grundstücksgrenzen, Leitun-
gen u. a. brennbaren bzw. ge-
fährdeten Sachen

• 100 Meter zu Krankenhäu-
sern, Altenpflegeheimen

• 30 Meter zu Wald im Sinne 
des Waldgesetzes

Wann ist das Verbrennen 
nicht zulässig?

• bei Wind ab Windstärke  6 
( Äste bewegen sich deutlich, 
Laub & Papier heben vom Bo-
den ab,

• bei hoher Luftfeuchtigkeit,
• bei mangelndem Luftmassen-

austausch (Inversionswetter-
lage),

• bei Nebel und
• bei langanhaltender, trocke-

ner Witterung (Waldbrand-
warnstufe 3 und 4)

Welche Regelungen 
gelten?

• Die Menge der zu verbren-
nenden Abfälle darf eine 
Grundfläche von 1,5 Meter × 
1,5 Meter und eine Höhe von 
1 m nicht überschreiten.

• Zwischengelagerte Garten-
abfälle (über eine Woche) sind 
unmittelbar vor dem Verbren-
nen umzusetzen, um darun-
ter verborgene Tiere nicht zu 
gefährden.

• Zum Anzünden und zur Un-

terstützung des Feuers dürfen 
keine häuslichen oder ge-
werblichen Abfälle, Mine-
ralölprodukte, Chemikalien, 
Teer- oder Gummimateriali-
en, beschichtete oder mit 
Schutzmitteln behandelte 
Hölzer u. ä. benutzt werden. 
Hiervon ausgenommen sind 
handelsübliche Kohlen- bzw. 
Grillanzünder in geringen 
Mengen.

• Beim Abbrennen ist das Feuer 
unter ständiger Kontrolle ei-
ner geeigneten volljährigen 
Person zu halten.

• Starke Rauchentwicklung und 
Funkenflug, die zu einer er-
heblichen Belästigung bzw. ei-
ner Gefährdung der Allge-
meinheit, insbesondere der 
Nachbarschaft oder zu einer 
Verkehrsbehinderung führen, 
sind zu vermeiden. Treten die-
se auf, sind unverzüglich Maß-
nahmen zur Unterbindung 
durchzuführen, gegebenen-
falls ist das Feuer zu löschen.

• Zur Feuerbekämpfung muss 
geeignetes Gerät zur Verfü-
gung stehen, sodass bei Ge-
fahr unverzüglich gelöscht 
werden kann (z.  B. Spaten, 
Lösch wasser).

• Die Verbrennungsstelle darf 
nicht verlassen werden, bevor 
Feuer und Glut erloschen sind. 
Die Verbrennungsrückstände 
sind sofort in den Boden ein-
zuarbeiten oder einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen.

Quelle: LK SDL
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BESTE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIESPARPROJEKTE AN SACHSEN-ANHALTS SCHULEN GESUCHT

Energiesparmeister 2022 gesucht
Welche Schule hat das beste 
Energiesparprojekt und holt 

damit den Landestitel „Energie-
sparmeister 2022“? 
Gemeinsam mit der Ministerin 
für Bildung, Eva Feußner, wer-
den im Rahmen des vom Bun-
desumweltministerium geför-
derten bundesweiten Energie-
sparmeister-Wettbewerbs auch 
in diesem Jahr wieder die pfif-
figsten, kreativsten und nach-
haltigsten Klimaschutz- und 
Energiesparprojekte an Sach sen-
Anhalts Schulen gesucht. Die 
Teilnahme lohnt in jedem Fall, 
schließlich erhält der Landessie-
ger unter anderem ein Preisgeld 
in Höhe von 2.500 Euro.

Bewerbungsfrist endet 
am 29. März 2022

Bis zum 29. März können sich 
Schülerinnen und Schüler so-
wie Lehrkräfte aller Schularten 
mit ihren Projekten auf www.
energiesparmeister.de bewer-
ben.  Eine Experten-Jury aus 
Forschung und Umweltpolitik 
ermittelt im Anschluss aus al-
len Bewerbungen den Energie-

sparmeister aus jedem Bundes-
land. 
Für den Landessieger geht es im 
Anschluss um den Titel „Ener-
giesparmeister Gold“: Wer den 
Bundessieg und somit ein zu-
sätzliches Preisgeld in Höhe von 
ebenfalls 2.500 Euro erringt, 
entscheidet ein öffentliches In-
ternet-Voting. 
Für den 25. Juni 2022 ist die offi-
zielle Preisverleihung für den 
Bundes- sowie alle 16 Landes-
sieger im Bundesumweltminis-
terium in Berlin vorgesehen.

Sonderpreis für ehemali
ge Energiesparmeister

Auch Energiesparmeister aus 
den vergangenen Jahren wer-
den für ihr fortlaufendes Klima-
schutzEngagement ausgezeich-
net. Ehemalige Preisträger 
können sich für den Sonderpreis 
„langfristiges Engagement“ be-
werben. Das Projekt mit der 
überzeugendsten Weiterent-
wicklung seit seiner Auszeich-
nung wird mit 1.000 Euro Preis-
geld belohnt.

Vorbild für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit: 
Gymnasium aus Calbe 
(Saale)

Zum nunmehr achten Mal jährt 
sich 2022 die Unterstützung des 
Wettbewerbs durch die Landes-
energieagentur Sachsen-Anhalt 
GmbH (LENA) mit einer Paten-
schaft für unser Bundesland. Im 
vergangenen Jahr konnte das 
Friedrich-Schiller-Gymnasium 
aus Calbe (Saale) die Fachjury 
eindeutig überzeugen: Sowohl 
die Schülerinnen und Schüler 
als auch das Lehrpersonal haben
gezeigt, dass Klimaschutz durch-
aus auch ein Markenzeichen sein 
kann. Das Gymnasium will eine 
Energiesparschule werden, wes-
halb energie- und ressourcen-
sparende Maßnahmen gezielt 
umgesetzt werden. So findet seit 
der Gründung der Schülerfirma 
„Picnic“ etwa ein regelmäßige 
Veggie-Day mit regionalen Pro-
dukten in der Schulcafeteria 
statt. Daneben werden viele 
 weitere Energiesparprojekte wie 
Baum pflanz aktionen oder Up-
cyc ling- AGs vorangetrieben.

Über den bundesweiten 
Energiesparmeister 
Wettbewerb

Der bundesweite Energiespar-
meister-Wettbewerb ist eine Ak-
tion von co2online, unterstützt 
durch die Kampagne „Online-Kli-
maschutzberatung für Deutsch-
land“ und gefördert durch das 
Bundesumweltministerium. Der 
Schulwettbewerb wird seit 14 
Jahren durch die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2online 
realisiert. Prämiert wird das bes-
te Klimaschutzprojekt in jedem 
Bundesland. Neben Geld- und 
Sachpreisen im Gesamtwert von 
50.000 Euro werden die Gewin-
ner-Schulen mit einer Paten-
schaft eines Partners aus Wirt-
schaft und Gesellschaft belohnt. 
Die Paten unterstützen ihre Ener-
giesparmeister-Schule während 
des finalen Online-Votings zum 
Bundessieger. Quelle:LENA

INFO
Weitere Informationen zum 
Energiesparmeister-Wettbewerb 
erhalten Sie unter: 
www.energiesparmeister.de .

SCHWERBEHINDERTE MENSCHEN

Einheitliche Ansprechstellen
In Sachsen-Anhalt gibt es 
derzeit rund 4.400 private 

und öffentliche Arbeitgeber und 
Arbeitgeber, die mit mehr als 
20  Beschäftigten zu den be-
schäftigungspflichtigen Unter-
nehmen gehören.
Seit Jahresbeginn 2022 können 
sich Arbeitgeber:innen bei In-
tegrationsfachdiensten über die 
Ausbildung, Einstellung und Be-
schäftigung von schwerbehin-
derten Menschen informieren. 
Rund 1.400 von ihnen erfüllen 
ihre gesetzliche Verpflichtung, 
mindestens fünf Prozent ihrer 
sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätze mit schwerbehin-
derten Menschen bzw. denen 
Gleichgestellten zu besetzen.
Mit dem Teilhabestärkungsge-
setz will der Bundesgesetzgeber 
die Teilhabechancen für Men-

schen mit Behinderungen wei-
ter verbessern. Um mehr Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber 
für die Ausbildung, Einstellung 
und Beschäftigung von schwer-
behinderten Menschen zu ge-
winnen, werden ab 2022 von 
den Inte grations- bzw. Inklusi-
onsämtern in allen Bundeslän-
dern „Einheitliche Ansprech-
stellen für Arbeitgeber“ nach 
§ 185a SGB IX eingerichtet. Die 
neue gesetzliche Aufgabe ist 
den Integrationsämtern über-
tragen worden, die wiederum 
Integrationsfachdienste oder 
andere geeignete Träger beauf-
tragen.
In Sachsen-Anhalt wird die Auf-
gabe zunächst von den Integra-
tionsfachdiensten wahrgenom-
men. Sie werden:
• Arbeitgeberinnen und Arbeit-

geber ansprechen und diese 
für die Ausbildung, Einstel-
lung und Beschäftigung von 
schwerbehinderten Men-
schen sensibilisieren,

• Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern als trägerunabhängi-
ge Lotsen bei Fragen zur Aus-
bildung, Einstellung, Berufs-
begleitung und Beschäfti-
gungssicherung von schwer-
behinderten Menschen zur 
Verfügung stehen und

• Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber bei der Stellung von An-
trägen bei den zuständigen 
Leistungsträgern unterstützen.

INFO
Die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner bei den vier re-
gional in Sachsen Anhalt tätigen 
Integrationsfachdiensten sind:

• IFD Halle-Merseburg 
Frau Anika Sperlich 
Tel.: 03461/43 25 07 
E-Mail: sperlich@ifd-halle- 
merseburg.de

• IFD Magdeburg-Stendal 
Herr Tobias Lösch 
Tel.: 03931/49 28 73 
E-Mail: loesch@ifd.derwegev.de

• IFD Wittenberg-Dessau 
Frau Anke Becker 
Tel.: 03496/7003721 
E-Mail: ifd-becker(@bvwb- 
ggmbh.de

• IFD Halberstadt-Sangerhausen: 
Frau Laura Schulz 
Tel.: 03941/ 5 95 44 90 
E-Mail: schulz.ifd@asb-salzland-
kreis.de

Näheres finden Sie auch beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen- 
Anhalt.
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IMPFSTELLE STENDAL

Neue Öffnungszeiten  
seit 15. Februar
Dezentrale Impfaktionen 
von 10:00 bis 16:30 Uhr

In den Räumlichkeiten des 
Berufsbildungswerks Sten-

dal (BBW), Werner-Seelenbinder- 
Str. 2, ist seit Jahresbeginn die 
Impfstelle Stendal unterge-
bracht. Seit dem 15. Februar gibt 
es neue Öffnungszeiten. Diese 
sind im Online-Buchungssys-
tem mit 14-tägigem Vorlauf un-
ter vermerkt.

Öffnungszeiten  
Impfstelle Stendal   
seit 15. Februar
Mo, Di, Do, Fr:  9:00 – 16:30 Uhr
Mi:  10:00 – 18:00 Uhr

An der Kapazität der bisher täg-
lich rund 360 Impftermine än-
dert sich dadurch nichts, auch 
wenn die Zahl der Impfwilligen 
derzeit stagniert. „Nach einer 
sehr hohen Auslastung zu Be-
ginn des Jahres registrieren wir 
rückläufige Zahlen. Wir könnten 
am Tag im Landkreis Stendal 
zwischen 700 und 800 Personen 
impfen. Im Moment sind wir bei 
Zahlen von im Schnitt zwischen 
200 und 300 am Tag“, analysiert 
Landrat Patrick Puhlmann die ak-
tuelle Situation. Und weiter: „Wir 
stellen uns immer wieder die Fra-
ge: Wie passen wir das Angebot 
an die Nachfrage an? Neue Öff-
nungszeiten sind eine Maßnah-
me. Eine Sonderimpf aktion an ei-
nem Sonnabend  eine weitere 

Reaktion auf vermehrte Bürger-
wünsche danach – und zwar oh-
ne vorherige Terminbuchung. 
Priorität bleibt weiterhin, jedem 
Impfwilligen einen schnellen 
Termin zu ermöglichen.“

Organisatorisches zur Impfung
Service-Hotline des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Buchung, 
Stornierung & Verschiebung 
von Impfterminen:
0391-2436 9971
Mo –  Fr:  09:00 – 19:00 Uhr
So & So:  13:00 – 17:00 Uhr
Darüber hinaus und außerhalb 
der telefonischen Erreichbarkeit 
können Online-Dienste genutzt 
werden:
• Impftermin online buchen 

unter www.landkreis-stendal 
.de/impfen.html

• Impftermin stornieren unter 
www.landkreis-stendal.de/
de/ stornierung-eines-ter-
mins.html

• Freischaltung von online 
buchbaren Impfterminen mit 
14-tägigem Vorlauf

Allgemeine Hinweise  
zur Impfung
• fünf Minuten vor Impftermin 

erscheinen
• Impfstoffe: Moderna, BioNTech
• Erst-, Zweit- und Auffri-

schungsimpfungen nach 
Empfehlung der STIKO

• Wer ohne Termin erscheint, 
muss mit Wartezeiten rech-
nen.

BERTKOW

Neue Löschwasserentnahmestelle

In Bertkow wurde am 1. Feb-
ruar eine neue Löschwasser-

entnahmestelle fertiggestellt. 
Zur Sicherung der Löschwasser-
versorgung wurde ein 100-m³- 
Behälter komplett unter der 
Gelände oberkannte eingelas-
sen. Neben einer neuen Auf-
stellfläche für die Feuerwehr-
fahrzeuge, wurde der Parkplatz 
der Kirche vergrößert, damit im 
Einsatz, während der Entnahme 

des Wassers, für die Fahrzeuge 
zur Befüllung der Zisterne aus-
reichend befestigte Fläche zur 
Verfügung steht.
Der Behälter ist notwendig, um 
eine unabhängige Löschwasser-
versorgung von 48  m³/ 2 Stun-
den für einen Teil des Dorfes zu 
sichern. 
Die Verbandsgemeinde inves-
tierte hier, inklusive der Pla-
nungsleistung, 115.000 €. Abnahme der Löschwasserentnahmestelle in Bertkow

VORAUSSICHTLICH 2024 IN HANSESTADT STENDAL

23. Sachsen-Anhalt-Tag  
wegen Pandemie verschoben

Angesichts der Corona-Pan-
demie haben sich die beiden 

Veranstalter des 23. Sachsen-An-
halt-Tages, die Ausrichterstadt 
Stendal und das Land Sachsen- 
Anhalt, gemeinsam auf die Ver-
legung des Landesfestes ver-
ständigt. Ein neuer Termin soll 
bald gefunden werden.
„Die Entscheidung ist uns 
schwergefallen. Die aktuell be-
sorgniserregenden Entwicklun-
gen der Corona-Zahlen und die 
zahlreichen Unwägbarkeiten 
für Organisatoren und Teilneh-
mer lassen in diesem Jahr kein 
Landesfest zu. Wir tragen als 
Mitveranstalter eine übergeord-
nete Verantwortung für das Ge-
lingen des Festes und die Ge-
sundheit der Besucherinnen 
und Besucher. Stand jetzt kön-
nen wir nicht ausschließen, dass 
heute eingegangene Verpflich-
tungen später aus gesundheitli-
chen Gründen nicht verwirk-
licht werden können. Ein Lan-
desfest, das traditionell mehr als 
Hunderttausend Gäste in die 
Ausrichterstadt lockt, sollte eine 
Realisierungschance haben und 
darf später nicht zu einem An-
steckungsherd werden“, so Rob-
ra. „Um den zahlreichen Part-
nern des Landesfestes Planungs-
sicherheit zu geben, musste die 
Entscheidung jetzt getroffen 
werden.“
Robra dankte der Hansestadt für 

die bereits geleistete Arbeit: 
„Wir wissen unser Landesfest in 
besten Händen. Stendal hat bis-
lang mit großem Engagement 
den Sachsen-Anhalt-Tag vorbe-
reitet. Dafür danke ich allen Be-
teiligten.“
Unter dem Motto „Mittelalter 
trifft Moderne“ hätte der 
23.  Sach sen-Anhalt-Tag ur-
sprünglich vom 1. bis 3. Juli in 
Stendal stattfinden sollen. Mit 
der Verschiebung auf voraus-
sichtlich 2024 würde der festge-
legte Zweijahresrhythmus bei-
behalten werden. Die Hanse-
stadt steht weiterhin als Aus-
richterort für den nächsten 
Sachsen- Anhalt-Tag bereit.
Klaus Schmotz, Oberbürger-
meister des Hansestadt Stendal: 
„Unter den derzeitigen Bedin-
gungen sind Begegnungen auf 
einer Großveranstaltung mit 
unkalkulierbaren Risiken ver-
bunden. Wir wissen heute 
nicht, welche Situation wir im 
Sommer haben werden; sind 
aber zuversichtlich, dass spätes-
tens im Jahr 2024 ein für alle of-
fenes Landesfest in der Hanse-
stadt Stendal stattfinden kann. 
Mit dem Sachsen-Anhalt-Tag 
lädt die Hansestadt Stendal alle 
Gäste aus nah und fern ein, die 
Schönheit unserer Region zu 
entdecken, Kultur zu erleben 
und auch gemeinsam zu fei-
ern.“
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KREISMUSEUM OSTERBURG

Ostermarkt fällt aus
Auch in diesem Jahr hat sich 
der Landkreis Stendal, Trä-

ger des Kreismuseums Oster-
burg, schweren Herzens dafür 
entschieden, den Ostermarkt 
am und in seinem Kreismuse-
um am Samstag, den 16. April 
ausfallen zu lassen.
Der Landkreis Stendal begrün-
det seine Entscheidung mit der 
nicht absehbaren Entwicklung 
der Corona-Pandemie und dem 
Wissen, dass der Ostermarkt des 
Kreismuseums Osterburg ein 
absoluter Besuchermagnet ist. 
Denn jedes Jahr am Ostersams-
tag durften sich die zahlreichen 
Besucher in den Räumen und 
auf dem Hof des Kreismuseums 
immer auf verschiedenste 

Kunsthandwerker, Händler und 
Kulturbeiträge freuen. Der Land-
kreis Stendal bittet für diese 
Entscheidung um das Verständ-
nis der Bürgerinnen und Bürger.
Alternative: Sonderausstellung 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kreativkurs der Kreisvolkshoch-
schule Stendal
Als Alternative möchte das 
Kreismuseum Osterburg mit ei-
ner neuen Sonderausstellung 
Besucher über Ostern anlocken. 
Zusammen mit dem Kreativ-
kurs der Kreisvolkshochschule 
Stendal, die sich ebenfalls in 
Trägerschaft des Landkreises 
Stendal befindet, dürfen sich In-
teressierte auf eine Galerieaus-
stellung freuen, die von Künst-

lern und Künstlerinnen aus der 
Region gestaltet wird. Sie wird 
bereits ab März 2022 zu sehen 
sein. Nähere Informationen da-
zu folgen.

Aktuelle Ausstellung: 
„Osterburger Allerlei“ bis 
Anfang März verlängert

Momentan können Besucher 
noch die Kunstausstellung „Os-
terburger Allerlei“ und die ver-
schiedenen Dauerausstellungen 
unter Einhaltung der 2G-Regel 
besichtigen. Die Kunstausstel-
lung „Osterburger Allerlei“ wird 
noch bis Anfang März 2022 ver-
längert. Hier präsentiert der in 
der Altmark bekannte Künstler 

Gerhard Faller-Walzer Kunstfo-
tografien und grafisch bearbei-
tete Aufnahmen von unge-
wöhnlichen, rätselhaften und 
spannenden Details aus dem 
Alltäglichen und von Ausstel-
lungsstücken des Kreismuse-
ums Osterburg. Lassen Sie sich 
überraschen und begeben Sie 
sich auf die Suche nach den Ori-
ginalen, die im Kreismuseum 
Osterburg zu finden sind.

INFO
Öffnungszeiten  
Kreismuseum Osterburg
Dienstag bis Freitag:  
jeweils von 9 bis 12 Uhr und  
von 13 bis 16 Uhr 
Sonntag: von 14 bis 17 Uhr

MIT DEM JAHRESWECHSEL WURDE DIE GERÄTE AUSGELIEFERT

CO2-Messgeräte für Schulen, Horte  
und Kindertagesstätten 

Wo viele Menschen in ei-
nem Raum sind, wird viel 

ausgeatmet – pro erwachsener 
Person bis zu geschätzte acht 
 Liter Luft in der Minute. Die 
Konzentration von Aerosolen 
in geschlossenen Räumen und 
die damit zunehmende An-
steckungsgefahr begleiten uns 
in der Coronapandemie. Hier 
wird regelmäßiges Lüften em-
pfohlen.
Die Wellen der Pandemie ha-
ben ihre Scheitelpunkt bisher 
in den kühleren Jahreszeiten, 
Monate in denen Lehrer*innen 
und Erzieher*innen täglich den 
Mittelweg finden, zwischen ei-
ner angenehmen Raumtempe-
ratur und frischer Luft. 
Zur Unterstützung des verant-
wortlichen Personales hat die 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck für alle Grundschu-
len, Horte und Kindertagesstät-
ten mit CO2-Messgeräten, den 
sogenannten Corona-Ampeln 
ausgestattet. Diese Ampeln 
messen die CO2-Konzentration 
in den Räumen. 
In Unterrichtsräumen sollte die 

CO2-Konzentration nicht über 
1.000 ppm liegen – ppm ist die 
Abkürzung für die Maßeinheit 
„parts per million“ (Teile pro 
 eine Million Teile). Zum Ver-
gleich: In der frischen Luft drau-
ßen liegt die CO2-Konzentration 
bei 400 ppm. Werden Schwel-
lenwerte erreicht, warnt die Co-

rona-Ampel durch den visuel-
len Wechsel des Lichtes von 
Grün auf Gelb oder final, von 
Gelb auf Rot und weist so auf 
das notwendige Lüften hin. Ein 
technisches System, welches 
auch für unsere Kleinsten so-
fort zu verstehen ist. Wenn sich 
die Empfehlungen für die Gren-

zwerte ändern, können die an-
geschafften Geräte ohne weite-
re Investitionen angepasst wer-
den. Mit dem diesjährigen Jah-
reswechsel konnten die letzten 
der 83 Geräte an die Einrichtun-
gen ausgeliefert werden. Seit 
August 2021 wurden hier ins-
gesamt 17.500 € investiert.

Eine Corona-Ampel – sie ist grün, es muss nicht gelüftet werden.
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VERÄNDERUNGEN 

Rückblick und Ausblick
Acht Wochen ist das Jahr 
2022 jetzt jung, Zeit, das Jahr 

2021 zu reflektieren und einen 
Ausblick in das Jahr 2022 zu wa-
gen. 
Es war ein aufregendes, ein span-
nendes und ein kräftezehrendes, 
das Jahr 2 in der Pandemie. Nicht 
nur in Arneburg-Goldbeck – 
überall auf der Welt. Gerade ha-
ben wir die 4. Welle gut hinter 
uns gebracht. Schon steht eine 
neue Herausforderung vor der 
Tür.
Ich weiß: Alle sind belastet. 
Menschen leiden an der Krank-
heit oder trauern um ihre Ange-
hörigen, Pflegekräfte ächzen un-
ter der Last, etliche fürchten um 
ihre wirtschaftliche Existenz 
und ganz viele sind einfach mü-
de, erschöpft und genervt.
Corona stellt uns vor eine große 
Aufgabe. Wir haben unser gan-
zes Leben lang gelernt, dass Din-
ge auch mal ein Ende haben. 
Man bekommt eine Aufgabe ge-
stellt, Krisensituationen entste-
hen und findet eine Lösung, die 
in den meisten Fällen von lan-
ger Dauer ist, aber nicht bei Co-
rona. Fast täglich evaluiert und 
novelliert sich die Wissenschaft, 
die Politik kommt ihrer Verant-
wortung nach und passt die 
Maßnahmen zum Schutze vor 
der Pandemie an. Und diese 
ständigen Veränderungen zeh-
ren an uns. Was im Grunde ge-
nommen widersprüchlich ist, 
denn die größte Konstante in 
unserem Leben oder gar der ge-
samten Menschheit ist doch 
Veränderung.
Wir wünschen uns, dass Corona 
endlich verschwindet. Ich auch. 
Aber leider ist das nicht so leicht. 
Wir müssen weiter vorsichtig 
sein, gerade jetzt wegen Omi-
kron. Vorsicht ja, aber keine Hys-
terie. Gemeinsam überwinden 
wir auch das. Gerade haben wir 
gedacht, die 4.  Welle gut hinter 
uns gebracht zu haben, und nun 
mussten wir im Januar und Feb-
ruar mehrfach Kindergärten, we-
gen einer massiven Verbreitung 
von Infektionen unter Kindern 
und Erzieherinnen, schließen. 
Das führte zu erheblichen Belas-
tungen in zahlreichen Familien.

An dieser Stelle meinen aus-
drücklichen Dank an alle Mitar-
beiter*innen in unserer Ver-
bandsgemeinde in den Kitas, 
Horten und Schulen für ihr au-
ßerordentliches Engagement, 
dass sie im letzten Jahr erbracht 
haben, um die Betreuung unter 
diesen erschwerten Bedingun-
gen zu ermöglichen.
Ich danke allen, die mitmachen. 
Sie schützen sich und andere. 
Das gilt besonders für das Imp-
fen. Am Ende ist eine weitge-
hende Impfung, nach dem der-
zeitigen Stand der Wissenschaft, 
der einzige echte Schutz in die-
ser Pandemie. Auch wenn man 
sich drei oder vier Mal impfen 
lassen muss – zum Schutz vor 
 einer potentiell schweren oder 
sogar tödlichen Krankheit. Und 
wer sich nicht impfen lassen 
kann, der hält sich an Abstand 
und Maskenpflicht. 
Ich danke allen, die unseren 

 Kollegen und Kolleginnen in der 
Verwaltung und unseren Erzie-
herinnen in ihrer Arbeit unter-
stützen, indem sie digitale An-
gebote nutzen, Termine verein-
baren und im besonderen Be-
darfsfall auch die Kinder zu 
Hause betreuen. Das entlastet 
unser Team.
Das sind alles kleine Bausteine, 
die dazu beitragen werden, dass 
sich wieder etwas ändert und 
die Rückkehr zum Alltag rückt 
näher.
Einen Alltag, auf den im mich 
mit Ihnen freue. Ein Alltag, in 
dem wir uns wieder treffen kön-
nen, fröhlich in großer Runde 
mit verschiedensten Menschen 
feiern können. Eine Zeit, wo ich 
nicht umkehren muss, weil ich 
meine Maske vergessen habe.
Wir dürfen daher Corona nicht 
nur virologisch sehen, sondern 
müssen auch versuchen, unsere 
Gesellschaft wieder zu heilen 

und zu versöhnen. Das ist si-
cherlich die wichtigste Aufgabe 
neben der Pandemiebekämp-
fung.
Ich selbst habe gelernt, dass das 
stramme knappe Verkünden 
von Maßnahmen allein nicht 
reicht. Wir müssen besser erklä-
ren, uns mehr Zeit für die Sorgen 
der Menschen nehmen und ver-
suchen, alle mitzunehmen. Nie-
mand soll mit seinen Sorgen 
und Zweifeln alleingelassen 
werden. Denn auch wenn der 
Verstand es akzeptiert, kommt 
die Seele manchmal nicht nach. 
Andererseits bieten wir all de-
nen entschlossen die Stirn, die 
unter dem Deckmantel von Co-
rona versuchen, unsere Demo-
kratie auszuhöhlen.
Corona hat auch unsere Arbeit 
verändert, auch in der Verwal-
tung. Ich möchte hier allen Kol-
leginnen und Kollegen herzlich 
danken, die in der Pandemie un-
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ter schwierigsten Bedingungen 
unbeirrt nach Lösungen gesucht 
haben und unter sich immer 
wieder ändernden Verordnun-
gen Lösungen gefunden haben, 
um für Sie, unsere Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern die Leis-
tungen der Verwaltung erreich-
bar zu halten und auch die Auf-
gaben der gewählten Gremien 
und der Freiwilligen Feuerwehr 
erfüllen zu können. Lösungen, 
ihre Aufgaben wahrzunehmen, 
ob im Verein, im Beruf, in der 
Feuerwehr oder in gewählten 
Gremien. Ich danke Ihnen, dass 
Sie stets nach vorne geschaut 
haben, immer das Wohl der All-
gemeinheit im Auge. 
Wir haben auch im Jahr 2021 
weiter viel an unseren gemein-
samen Zielen gearbeitet und viel 
verändert, egal welche Steine 
uns diese Ausnahmesituation in 
den Weg gelegt hat. Unter „Sag‘s 
uns einfach“ – https://www. 
arneburg-goldbeck.de/sags- uns-
einfach/ – können Sie digital 
rund um die Uhr, jeden Tag Pro-
bleme wie den Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung melden und 
auch deren Bearbeitungsstand 
einsehen. Mit dem Digitalen 
Rathaus der Verbandsgemeinde 
können Sie unter www.arne-
burg-goldbeck.de erste Verwal-
tungsvorgänge digital starten 
und zum Beispiel jederzeit einen 
Termin in unseren Einwohner-
meldeämtern buchen.

Die Ausstattung der Horte und 
Schulen mit digitalen Geräten 
für unsere Kinder und Leh-
rer*innen konnten wir dagegen 
nur beginnen. Bereits im Jahr 
2021 konnten wir den Förder-
mittelbescheid für die 28.000 € 
Investition in Empfang nehmen. 
Die Entwicklung auf dem Halb-
leitermarkt, durch das Zurück-
fahren der Produktion in China, 
verhinderten die Beschaffung 
im letzten Jahr und wird in die-
sem Jahr umgesetzt.
Lassen Sie uns bei unseren Schu-
len und Kindertagesstätten blei-
ben. Bereits im letzten Jahr wur-
de die Grundschule in Iden mit 
mehreren mobilen Luftfiltern 
ausgestattet und in diesem Jahr 
wird mit der Grundschule Arne-
burg fortgefahren und ein wei-
terer Grundschulstandort mit 
diesen Geräten ausgestattet. Be-
reits zum Jahreswechsel konn-
ten alle Grundschulen, Horte 
und Kitas mit Corona-Warnam-
peln versorgt werden, welche 
die Aerosol-Konzentration in 
den Räumen messen und durch 
einen Lichtwechsel den Zeit-
punkt zum Lüften anzeigen. Zu-
dem konnte im letzten Jahr der 
neue Spielplatz an der Grund-
schule in Goldbeck eröffnet wer-
den , wie auch der neugestaltete 
Spielplatz der Kita in Iden.
Natürlich haben wir auch weite-
re Investitionen in unsere Kleins-
ten getätigt. Vom Niedrigseilgar-

ten für die Elbräuber in Arneburg, 
über den FunParcours in Rochau 
oder Türen mit einer Anti-Panik-
funktion im Regenbogenland, 
um nur wenige stellvertretend 
zu nennen. Im Jahr 2022 werden 
wir nicht müde, dies fortzuset-
zen, unter anderem mit einer 
Spielkombination für die Hasse-
ler Feldmäuse, einem neuen Rut-
schenturm in der Flohkiste oder 
Neugestaltungen von Außenbe-
reichen in weiteren Einrichtun-
gen. 
Auch unsere Feuerwehren ha-
ben wir nicht vergessen und set-
zen die 2017 begonnenen An-
strengungen  des Aufholens 
fort. Wir haben bereits den ers-
ten Lösch wasserbehälter von 
100  m³ in Bertkow erfolgreich 
übergeben und sichern, wie mit 
dem 15.000- Liter-Faltbehälter 
für die Feuerwehr in Eichstedt, 
die Lösch wasserversorgung in 
schwierigen Lagen ab. In Plätz 
wurde durch den Ausbau der 
ehemaligen Trauerhalle die 
Ortswehr um einen Umklei-
deraum erweitert, aber auch ein 
neuer Kommandowagen für die 
Kameraden*innen steht seit 
2021 zur Verfügung. Auch die 
Führerschein-Erweiterungen von 
B auf C/CE konnten in den Weh-
ren von Hassel und Behrendorf 
umgesetzt werden. 
Für das Jahr 2022 freue ich mich 
besonders, dass wir den strate-
gisch wichtigen Standort für die 

Drehleiter in Iden umsetzen 
werden. 
Veränderung bedeutet auch, un-
sere Gemeinden zu unterstüt-
zen. Wir haben das Projekt 
„ Luxus der Leere“ des Landkrei-
ses Stendal federführend voran-
getrieben und die Bekanntheit 
in den sozialen Medien erheb-
lich ausgeweitet. Diese Immobi-
len-Plattform bietet den Kom-
munen die Möglichkeit, ihre 
Liegenschaft kostenlos zum Ver-
kauf anzubieten. Erweitert wird 
Luxus der Leere im Jahr 2022, 
um die Möglichkeit, der Vermie-
tung und das nicht nur für unse-
ren kommunalen Wohnraum, 
sondern auch für Immobili-
en-Makler oder private Vermie-
ter. So schaffen wir ein breiteres 
Spektrum für potenzielle Inter-
essenten und setzen alles daran, 
dem demografischen Wandel, so 
barrierefrei wie möglich, entge-
genzuwirken.
Sie sehen, Veränderungen kön-
nen auch positive Entwicklun-
gen anstoßen, um unverändert 
in eine willkommene Zukunft 
zu schauen, auch wenn ich Ih-
nen hier nur einen kleinen Aus-
zug aus dem Engagement aller 
Beteiligten aufzeigen konnte. 
Ich freue mich, mit Ihnen zu-
sammen auf die Zukunft.

Ihr 
René Schernikau
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STARTSCHUSS AM 11. APRIL 

Campingplatz in neuer Hand
Die Tinte ist unter dem 
Pachtvertrag bereits ge-

trocknet: Isolde Wolff wird in 
der im April beginnenden neu-
en Saison für den Campingplatz 
in Werben verantwortlich sein. 
Auf dem idyllischen Fleckchen 
neben dem Schwimmbad 
möchte die neue Pächterin im 
Frühjahr und Sommer zahlrei-
che Gäste willkommen heißen. 
Die 47-Jährige, die durch ihren 
Mann René unterstützt wird, 
wird für die neue Herausforde-
rung ihre Arbeit als Altenpflege-
rin an den sprichwörtlichen Na-
gel hängen. Beide kennen den 
Campingplatz schon viele Jahre, 
möchten als Verantwortliche 
 ihre Ideen umsetzen. „Meine 
Oma Brunhilde Stahl hat hier die 
Gaststätte am Schwimmbad ge-
führt“, erzählt René Wolff. Das 
war bereits Anfang der 70er-Jah-
re, als das Bad in der Elbestadt 
eingeweiht wurde. Die Famili-
en-Tradition blieb erhalten. Mut-
ter Simone Kornheim leitet 
schon mehrere Jahre das Bistro. 
„Wir haben sie öfter unterstützt.“ 
Schon deswegen führte für die 
beiden Babener der Weg speziell 
in den Sommermonaten Rich-
tung Werben. Für den 11.  April 
ist der Start vorgesehen. Isolde 
und René Wolff freuen sich auf 
ihre erste Saison auf dem Cam-
pingplatz in Werben, auf dem 
sie den sprichwörtlichen Hut 
aufhaben. Die Kommune hatte 
sich dazu entschieden, das Areal 
zu verpachten. 

Als Campingfans haben beide 
stets auch den Blick auf das 
Campinggelände gehabt, beob-
achteten, dass viele Radler dort 
einen Stopp einlegten. Nun er-
gab sich die Gelegenheit, den 
Platz „Camping am Elberadweg“‚ 
zu pachten. Beide hätten nicht 
lange überlegt. Ihre vor dem 
Werbener Stadtrat und dem Ar-
neburg-Goldbecker Verbandsge-
meinderat dargelegten Stand-
punkte als Bewerber „haben fast 
alle überzeugt“, freut sich Wer-
bens Bürgermeister Bernd Schul-
ze, der in beiden Gremien sitzt, 
für die beiden. Verbandsgemein-
de-Bürgermeister René Scherni-
kau ist ebenso von den Ideen des 
Duos begeistert. 
Isolde Wolff möchte unter ande-

rem mit touristischen Anbietern 
zusammenarbeiten und nennt 
den Kanuverleih in Werben als 
ein Beispiel. Sie möchte Cam-
pinggäste diverse Angebote, wie 
Kanu fahren, aber auch Führun-
gen durch die mittelalterliche 
Stadt und Besichtigungen der 
Domstadt Havelberg empfehlen. 
Ebenfalls will die Babenerin den 
Kontakt zu Schulen herstellen, 
um das Areal für Klassenfahrten 
zur Verfügung zu stellen. „Wir 
sind optimistisch“, sagt sie. Ver-
bandsgemeinde und Hansestadt 
sichern der Familie Wolff jeden-
falls jegliche Unterstützung zu. 
Dies betrifft auch das Sanitärge-
bäude, dessen sanitäre Anlagen 
und das Dach bereits auf Vorder-
mann gebracht wurden. In den 

nächsten Wochen werden mit 
Unterstützung des Förderpro-
gramms „Leader“ weitere Berei-
che, unter anderem der Gemein-
schaftsraum für die Gäste, 
saniert. „Ich bin zuversichtlich, 
dass das bis zum Saisonstart fer-
tig ist“, sagt Schulze, der bei der 
Bauanlaufberatung zugegen 
war. 
In Nachbarschaft dieses Gebäu-
des haben die neuen Pächter 
 bereits ein weiteres neu einge-
richtet. „Das ist die neue Cam-
pinghütte“, erklärt René Wolff. 
Sechs Personen finden darin 
Platz und ist für jene gedacht, 
die kein Zelt dabei haben oder es 
nicht aufbauen wollen. 
Inspiriert wurde er bei den Tou-
ren auf dem Jakobsweg. Dort 
sind solche Übernachtungsmög-
lichkeiten (Mehrbettzimmer) 
die Regel. Weiterhin hat er vor, 
Schlaf-Fässer, aber wohl erst zur 
darauffolgenden Saison, zu er-
richten. Plätze für Zelte und 
Wohnwagen stehen genügend 
bereit. „Ich sehe viel Potenzial“, 
sagt der Verbandsgemeinde- 
Bürgermeister zum in der Nähe 
des Elberadwegs gelegenen 
Campingplatz, der im vorigen 
Jahr rund 1800 Übernachtun-
gen zählte. Die Kommune erach-
tete es von Vorteil, den Cam-
pingplatz zu verpachten und 
schrieb ihn aus.

Von Ingo Gutsche  
(Volksstimme) Werben

Verbandsgemeinde-Bürgermeister René Schernikau (links) und Werbens Bürgermeister Bernd Schulze (rechts) 
wünschten Isolde und René Wolff als Pächter des Campingplatzes  viel Erfolg und überreichten Pachtvertrag, 
Blumenstrauß, beziehungsweise ein Buch.

Am und im Sanitärgebäude finden 
noch einige Arbeiten statt.

In der Campinghütte befinden sich drei Doppelstock betten.



22. Februar 2022 | Ausgabe 2 HALLO NACHBARN | 27 |

AB 01.01.2023

Reform des Betreuungsrechtes
Zum 1.1.2023 tritt das Ge-
setz zur Reform des Vor-

mundschafts- und Betreuungs-
rechtes vom 4.5.2021 in Kraft 
(1). Bestandteil diese Mantelge-
setzes sind das Betreuungsorga-
nisations-Gesetz (BtOG) sowie 
weitere 27 Gesetze, die im Zuge 
der Reform geändert wurden. 
Bis zum Inkrafttreten der neuen 
Gesetze sind die derzeitigen 
BGB-Normen bzw. das Behör-
denbetreuungsgesetz (BtBG) als 
de lege lata anwendbar.

I.  Voraussetzung  
der Betreuung
Das Betreuungsverfahren be-
ginnt nach § 1896 BGB, § 1814 
BGB n. F.  entweder
• auf formlosen Antrag des 

Volljährigen, der seine Ange-
legenheiten ganz   oder teil-
weise rechtlich nicht besor-
gen kann, weil er krank oder 
behindert   ist,

• von Amts wegen durch Be-
schluss des Betreuungsgerich-
tes.

Örtlich zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk der Be-
troffene seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat oder in dem die 
Führsorge notwendig ist (§§ 26, 
272 FamFG). Geschäftsfähigkeit 
(§§ 104 BGB, 275 FamFG) ist 
nicht Voraussetzung für die An-
tragstellung. Geschäftsfähigkeit 
nach § 104 Nr.  2 BGB ist kein 
medizinischer Befund, sondern 
ein Rechtsbegriff. Eine bei Ab-
lauf des 31.12.2022 bestehende 
Geschäftsfähigkeit besteht fort 
(Art. 229, § 54 I EGBGB). Antrag-
steller können auch Verwandte, 
Freunde oder soziale Dienste 
sein (§ 24 FamFG). Gegen den 
freien Willen (die Einsichts-
fähigkeit) des Betroffenen darf 
eine Betreuung nicht bestellt 
werden. Den freien Willen hat 
das Betreuungsgericht ex officio 
gem. § 26 FamFG festzustellen, 
zumal die Betreuung nur erfol-
gen darf, wenn sie „erforderlich“ 
ist und nicht durch andere Un-
terstützungsmaßnahmen Ab-
hilfe geschaffen werden kann 
z. B. einer (notariellen) General-
vollmacht. Gegebenenfalls hat 
das Gericht vor der Betreuerbe-

stellung zur „freien Willensbil-
dung“ ein Gutachten einzuho-
len (§ 280 I FamFG). Die Zustän-
digkeit des Gerichtes ist inso-
weit unverzichtbar, um mit der 
Betreuung evt. verbundene Ei-
geninteressen von Verwandten 
auszuschließen. Dazu verhält 
sich § 1824 BGB n. F., der den Be-
treuer von der Vertretung des 
Betroffenen im Falle interessen-
gefährdender Handlungen aus-
schließt.
An Stelle der Betreuung können 
weniger beeinträchtigende 
Maßnahmen, z.  B. durch Bera-
tungs- und Unterstützungshilfe 
der Betreuungsbehörde (§ 8 I 
BtOG) angeordnet werden.

II. Anhörung

Das Gericht ist gem. §§ 34, 278 I 
FamFG verpflichtet den Betrof-
fenen vor der Bestellung einer 
Betreuung durch Inaugen-
scheinnahme anzuhören, das 
Sachverständigengutachten mit 
ihm zu erörtern und seine Wün-
sche zu erfragen. Diese sind für 
den evt. Betreuer und das Ge-
richt maßgeblich (§ 1821 II BGB 
n.  F.). Beruht aber der Wunsch, 
nicht mehr vom eigenen Kind 
versorgt zu werden, sondern in 
Verkennung eigener Fähigkei-
ten, sich selbst versorgen zu 
wollen und der damit verbunde-
nen Gesundheitsgefahr für den 
Betroffenen, ist der Wunsch 
nicht bindend (§ 1821 III BGB 
n.  F.). Die Anhörung ist zudem 
kein Zivilprozess, sondern ein 
Verfahren sui generis, in dem 
der Richter besonders auf die 
Gesprächsführung achten und 
den Betroffenen nicht in eine 
bestimmte Richtung drängen 
sollte (2).
Eine telefonische Besprechung 
mit dem Betroffenen genügt 
§ 278 I FamFG nicht – auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie hat 
ihn der Richter „persönlich an-
zuhören“ (3). Die Anhörung ist 
wegen ihrer Vertraulichkeit 
nicht öffentlich. Verlangt es der 
Betroffene oder dient es der 
Sachaufklärung, führt das Ge-
richt die Anhörung in dessen ge-
wohnter  Umgebung durch. Die 

Anhörung umfasst u. a.
• die Besprechung des Sachver-

ständigen-Gutachtens,
• die Notwendigkeit der Be-

treuung oder anderer Maß-
nahmen,

• den Ablauf des Betreuungs-
verfahrens,

• den Umfang, den Aufgaben-
kreis der Betreuung,

• die Bestellung des infrage 
kommenden Betreuers.

Dem Betroffenen ist die Hinzu-
ziehung einer Vertrauensperson 
seiner Wahl gestattet (§ 170 I S.3 
GVG). Auch der Sachverständige, 
der den Betroffenen persönlich 
untersucht und befragt hat, ist 
zur Anhörung zu laden. Weigert 
sich der Betroffene zur Anhö-
rung zu erscheinen, kann das 
Gericht seine Vorführung durch 
die „zuständige Behörde (Land-
kreis, 4) und ggf. unter Einschal-
tung der Polizei beschließen. Die 
Möglichkeiten der Vorführung, 
der Anwendung von Gewalt so-
wie die gewaltsame Öffnung 
und Betretung der Wohnung 
des Betroffenen ohne dessen 
Einwilligung und auf richterli-
chen Beschluss zeigen, dass der 
Gesetzgeber die persönliche An-
hörung gerade nicht für ent-
behrlich hält. Ausnahmsweise 
kann die persönliche Anhörung 
nach § 34 II FamFG dann unter-
bleiben, wenn „erhebliche Nach-
teile für die Gesundheit des Be-
troffenen“ zu besorgen sind. 
Diese sind in einem ärztlichen 
Gutachten festzustellen (§ 278 
IV FamFG). Das Gericht hat dem 
Betroffenen einen Verfahrens-
pfleger auch für die Anhörung 
zu bestellen (§ 276 FamFG), der 
den Wünschen des Betroffenen 
bei dessen Anwesenheit Gel-
tung verschaffen soll.

III. Umfang der  
Betreuung

Der Umfang der Betreuung be-
steht aus einem oder mehreren 
Aufgabenbereichen, die nach 
Besprechnung mit dem Betrof-
fenen vom Betreuungsgericht 
beschlossen werden (§ 1815 
BGB n.  F.). Das Gericht hat den 
bzw. die Aufgabenbereiche ge-

nau zu bestimmen, soweit die 
rechtliche Betreuung erforder-
lich ist. Eine Betreuung in „allen 
Angelegenheiten“ ist nach künf-
tigem Recht nicht mehr zuläs-
sig. Maßstab für den Umfang ist 
der Grundsatz der Erforderlich-
keit (§ 1815 I S. 3 BGB n. F.), d. h. 
Angelegenheiten, die der Betrof-
fene selbst ausführen kann, 
werden nicht betreut. Der Auf-
gabenkreis kann sich später ver-
ringern bzw. erweitern – darü-
ber hat das Gericht ggf. nach 
erneuter Begutachtung des Be-
troffenen zu beschließen. 
Auf eine am 31.12.2022 beste-
hende Betreuung finden bis 
zum 1.1.2028 die Vorschriften 
des § 1815 II Nr. 1 – 4 BGB n.  F. 
keine Anwendung. Das betrifft 
u.  a. freiheitsentziehende Maß-
nahmen, den Aufenthalt und 
das Umgangsrecht. In der Be-
treuungspraxis werden in Ab-
hängigkeit vom kognitiven bzw. 
körperlichen Zustand des Be-
troffenen folgende Aufgabenbe-
reiche festegelegt:
1. Personenangelegenheiten 
(§ 1827 BGB n. F.)
a) Hat der Betroffene in guten 
Tagen für den Fall künftiger Ein-
willigungsunfähigkeit eine Pa-
tientenverfügung (§ 1901a BGB) 
erstellt, prüft der Betreuer, ob 
die Verfügung dessen Gesund-
heitszustand und dessen Willen 
entspricht. Bejahendenfalls hat 
der Betreuer über den ärztlichen 
Eingriff zu entscheiden (§ 1827 I 
S.  2 BGB n.  F.). An die Verbind-
lichkeit der Verfügung hat der 
BGH (5) sehr hohe Anforderun-
gen gestellt. Das betrifft insbe-
sondere die Frage, ob der Betrof-
fene früher 
• im Falle seines Wachkomas 

einer künstlichen Ernährung 
durch eine PEG-Sonde oder

• dem Abbruch „lebensverlän-
gernden Maßnahmen“

widersprochen hat. Hat er wi-
dersprochen, „hat der Betreuer 
dem Willen des Betreuten Aus-
druck und Geltung zu verschaf-
fen“ (§ 1901a I S. 2 BGB, § 1827 I 
S. 2 BGB n. F.). In der Verfügung 
bedarf es genauer Angaben und 
konkreter Behandlungsent-
scheidungen und -methoden so-
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wie zu spezifischen Kranheitzu-
ständen, die der Betroffene im 
Zeitpunkt der Abfassung der 
Verfügung noch nicht kennt. 
Sind z. B. seine Kinder dazu un-
terschiedlicher Meinung, kann 
vom Gericht ein Kontrollbe
treuer (§ 1820 III BGB n.  F.) be-
stellt werden. Niemand kann 
verpflichtet werden, (straflose) 
Suizidhilfe zu leisten – auch 
nicht der Betreuer (6). Mit Zu-
stimmung des Betroffenen ord-
net das Gericht an, dass im Falle 
einer erheblichen Gefahr für die 
Person und dessen Vermögen, er 
für seine Willenserklärung der 
Einwilligung des Betreuers be-
darf (Einwilligungsvorbehalt, 
§ 1903 BGB, § 1825 BGB n.  F.). 
Der Vorbehalt kann sich nicht 
auf die   
• Eheschließung,
• Errichtung eines Testamentes 

oder
• Anfechtung bzw. Aufhebung 

eines Testamentes durch Ver-
trag beziehen.

b) In ärztliche Zwangsmaßnah-
men und die freiheitsentziehen-
de Unterbringung kann der Be-
treuer u.  a. nur einwilligen 
(§§ 1831 II, 1832 II BGB n. F.), 
wenn
• sie notwendig und verhältnis-

mäßig (z.  B. Fixierung) sind, 
um erhebliche Gesundheits-
schäden abzuwenden (7),

• der Betroffene wegen psychi-
scher Krankheit die Notwen-
digkeit der Behandlung nicht 
erkennen und 

• durch keine, weniger invasive 
Maßnahmen abgewendet 
werden kann.

Außerdem bedürfen sie der Zu-
stimmung des Betreuungsge-
richtes. Eine ambulante medizi-
nische Zwangsbehandlung ist 
unzulässig. Freiheitsentziehen-
de Unterbringung liegt vor, 
wenn der Betroffene gegen sei-
nen Willen in einem räumlich 
begrenzten Bereich eines ge-
schlossenen Krankenhauses 
festgehalten und ständig über-
wacht wird (8). 
c) Der Betreuer darf in eine Steri-
lisation des Betroffenen nach 
seiner nicht öffentlichen Anhö-
rung nur einwilligen, wenn
• sie seinem Willen entspricht 

oder der Betroffene auf Dauer 
einwilligungsunfähig bleibt 
oder wenn

• es ohne Sterilisation zu einer 

Schwangerschaft kommen 
würde (§ 1830  BGB n. F., § 297 
FamFG (9). Die Sterilisation 
darf erst zwei Wochen nach 
gerichtlicher Genehmigung 
durchgeführt werden.

d) Ab 1.1.23 gilt wegen des neu 
eingeführten § 1358 BGB n. F. ein 
Ehegatten-Vertretungsrecht in 
Angelegenheiten der Gesund-
heitssorge. Nunmehr kann der 
Ehegatte für den Betroffenen
• in Untersuchungen, Behand-

lungen oder OPs einwilligen 
oder sie untersagen und Akte-
neinsicht von Ärzten verlan-
gen,

• Behandlungsverträge und 
Reha-Maßnahmen abschlie-
ßen sowie

• über in erforderliche freiheits-
entziehende Unterbringung 
entscheiden, wenn sie sechs 
Wochen nicht überschreitet 
(§ 1358 I BGB n. F.).

Ärzte sind insoweit von der 
Schweigepflicht entbunden 
(§ 203 I StGB).
Hat der Betroffene einen Betreu-
er, gilt die Ehegattenvertretung 
nicht.

2. Vermögensangelegenheiten
In Vermögensangelegenheiten 
des Betroffenen hat der Betreuer 
mit äußerter Sorgfalt zu han-
deln und jeden Anschein miss-
bräuchlicher Tätigkeit zu ver-
meiden. Er hat eine Vermögens- 
Betreuungspflicht für fremdes 
Vermögen. Für seinen Aufga-
benbereich sollte er eine Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversi-
cherung abschließen (10). Auf 
den Zeitpunkt seiner Bestallung
hat der Betreuer ein Vermögens-
verzeichnis (§ 1835 BGB n. F.) mit 
Aktiva und Passiva zu erstellen, 
Belege beizufügen, es dem Ge-
richt einzureichen und es aktuell 
zu halten. Sachdienlich ist es, 
wenn der Betreuer bzw. das Ge-
richt einen Dritten als Zeugen 
beizieht und er das Verzeichnis 
mit unterschreibt. Der Betreuer 
hat gemäß dem Trennungsgebot 
ein von seinem Vermögen beste-
hendes Anderkonto einzurichten 
(§ 1836 BGB n. F.) – z. B. wegen des 
Anfalls von Gläubiger-Geldern 
oder Erbschaften. Alle Gelder, die 
der Betreuer im Tagesgeschäft 
für den Betroffenen benötigt 
(Verfügungsgeld), hat er auf ei-
nem Girokonto bereitzuhalten. 
Darüber hinausgehende Gelder 

sind als Anlagegeld (§ 1841 BGB 
n. F.) anzulegen. Über dieses Geld 
darf der Betreuer nur mit Zustim-
mung des Gerichtes verfügen 
(§ 1845 BGB n. F.).
Jedenfalls hat der Betreuer die 
Vermögensangelegenheiten des 
Betroffenen nach dessen mut-
maßlichen Willen zu besorgen 
und er sollte tunlichst mit dem 
zuständigen Rechtspfleger (§ 3 
Nr.  2b RPflG) kooperieren. Der 
Betreuer hat sich unter Vorlage 
des Gerichtsbeschlusses über 
seine Bestellung bei der Bank 
(Nr. 5 AGB-Banken) zu legitimie-
ren. Die Geld- und Vermögens-
verwaltung des Betroffenen, 
z. B. die Eröffnung des Giro- oder 
Anlagekontos bzw. eines Depots 
sind dem Gericht anzuzeigen 
(§ 1846 BGB n.  F.). Aber: „Eine 
Betreuung hat nicht den Zweck, 
das Vermögen des Betroffenen 
zugunsten eines gesetzlichen 
Erben zu erhalten oder zu ver-
mehren“ (11). Hat der Betreuer 
keine ausreichenden Fach-
kenntnisse im Bereich Vermö-
gensverwaltung – z.  B. Wertpa-
pierhandel, Immobiliengeschäf-
te, ist in der Regel ein sachkun-
diger Dritter hinzuzuziehen 
(12). Sofern der Betroffene durch 
aktives Handeln eine konkrete 
Gefährdung seines Vermögens 
herbeiführt, in dem er vermö-
gensschützende Maßnahmen 
des Betreuers konterkariert, 
kann das Gericht einen Einwil
ligungsvorbehalt zum Schutze 
des Vermögens anordnen (13). 

3. Andere Angelegenheiten
a) Dazu gehört die Besorgung 
von Wohnraumangelegenhei-
ten wie z. B.
• die Aufgabe von selbstgenutz-

tem Wohnraum nach Zustim-
mung des Gerichtes (§ 1833 
BGB n. F.);

• Durchsetzung und Abwehr 
von Ansprüchen aus dem 
Mietvertrag,

• das Betreten der Wohnung 
zur Gefahrenabwehr (§ 904 
BGB) gegen den Willen des 
Betroffenen oder die Entrüm-
pelung der Wohnung;

b) Soweit gerichtlich beschlos-
sen, hat der Betreuer über Ange-
legenheiten des Telefonverkehrs 
sowie die Entgennahme und 
das Öffnen der Post des Betroffe-
nen zu entscheiden (§ 1815 II 
BGB n. F.);

c) Nach bis zum 31.12.2022 gel-
tendem Recht bestimmt sich der 
Umgang mit seiner Familie 
nach §§ 1908i I, 1632 II BGB. Die 
gerichtliche Beschränkung des 
Umgangs darf nur zur Abwehr 
von Gesundheitsgefahren für 
den Betroffenen erfolgen;
d) Wahrnehmung von Obliegen-
heiten für den Betroffenen aus 
dessen Versicherungsverträgen.

IV. Auswahl und  
Bestellung des Betreuers

Die vom Gericht auf Vorschlag 
der Betreuungsbehörde (§ 12 
BtOG) ausgewählte Person ist 
verpflichtet, die Betreuung zu 
übernehmen, wenn es ihr zu-
mutbar (§ 1819 BGB n. F.) und sie 
dazu befähigt ist. Zuverlässig-
keit und persönliche Integrität 
sind weitere Voraussetzungen. 
Ein Anstalts- oder Heimmitar-
beiter, in dessen Bereich der Be-
troffene untergebracht ist oder 
wohnt, darf nicht bestellt wer-
den (§ 1816 VI BGB n. F.). Inner-
halb seines Aufgabenbereiches 
ist der Betreuer gesetzlicher Ver-
treter des Betroffenen (§ 1823 
BGB n. F.). Schlägt der Betroffene 
eine geeignete Person als Be-
treuer vor oder lehnt er sie ab, ist 
seinem Wunsch zu entsprechen. 
Ansonsten bestellt das Gericht 
nach Maßgabe des § 1816 BGB 
n. F. einen Betreuer. Es ist zu un-
terscheiden zwischen
a) Ehrenamtlichen Betreuern 
(§§ 19 I, 21 BtOG)
Der ehrenamtliche Betreuer  
ist der typische, unentgeltlich 
(§ 1876 S. 1 BGB n. F.) tätige Be-
treuer, der vorzugsweise aus 
dem Kreis der Familienangehö-
rigen bestellt wird. Vorausset-
zung für das Ehrenamt ist
• dessen Bereitschaft zur Über-

nahme,
• die Vorlage eines polizeilichen 

Führungszeugnisses und
• eine Auskunft aus dem 

Schuldnerverzeichnis (§ 882b 
ZPO), die beide nicht älter als 
drei Monate sein sollen.

Der ehrenamtliche Betreuer 
kann mit einem Betreuungsver-
ein (§§ 22, 15 BtOG) zur Unter-
stützung seiner Tätigkeit eine 
Vereinbarung u. a. zur Weiterbil-
dung abschließen. Daneben be-
rät und unterstützt ihn die Be-
treuungsbehörde – der 
Landkreis (§ 5 BtOG). Der Be-



22. Februar 2022 | Ausgabe 2 HALLO NACHBARN | 29 |

treuer hat dem Gericht auf des- 
sen Verlangen jederzeit Aus-
kunft über die Führung der 
Betreuung zu erteilen (§ 1864 
BGB n. F.). Ist der Betreuungsum-
fang erheblich und schwierig, 
kann das Gericht auf Antrag ei-
ne Vergütung festsetzen, falls 
der Betroffene nicht mittellos ist 
(§ 1876 Nr. 2 BGB n. F.). Eine Ent-
nahme der begehrten Vergü-
tung aus der Vermögensmasse 
ist nicht zulässig (§ 1836 Rn.23). 
Wird keine Vergütung gezahlt, 
kann der Betreuer beim Betrof-
fenen eine jährliche  Aufwands-
pauschale von 425 Euro (§ 1878 
BGB n. F.) geltend machen.
b) Berufsbetreuer (§§ 19 II, 23ff 
BtOG, 1816 V BGB n. F.)
Berufsbetreuer werden nur er-
satzweise bestellt, wenn keine 
Ehrenamtlichen bereit sind. Als 
Berufsbetreuer kommen i.  d.  R. 
rechtsberatende Berufe, die ih-
rem Standesrecht verpflichtet 
sind oder Sozialberufe in Be-
tracht. Den Antrag auf Zulas-
sung als Berufsbetreuer hat er 
bei der Stammbehörde zu stel-
len (§ 24 I BtOG). Berufsbetreuer 
ist, wer für mehr als 10 Betreu-
ungen mandatiert ist (§ 1 I Nr. 2 
VBVG). Seine Sachkunde hat er 

in einem Zulassungsverfahren 
gegenüber der Stammbehörde 
(Landkreis) gem. § 23 I, III BtOG 
durch Vorlage von Urkunden 
nachzuweisen. Stammbehörde 
ist nach Landesrecht diejenige, 
wo der Betreuer seinen Sitz hat 
(§ 2 IV BtOG). Neu ist, dass sich 
der Betreuer bei der Stammbe-
hörde registrieren lassen muss.
Die Behörde prüft die Vorausset-
zungen für die Zulassung und 
Registrierung, die sie ggf. wider-
rufen kann. Eine allgemeine Be-
rufsaufsicht ist damit nicht ver-
bunden. Die Zulassung endet 
durch Widerruf, Rücknahme und 
Löschung der Registrierung. Be-
rufsbetreuung erfolgt gegen Ent-
gelt. Die Höhe der Vergütung und 
des Aufwendungsersatzes be-
stimmen sich gem. § 7ff VBVG 
nebst den Vergütungstabellen 
A – C (14). Die Bewilligung der Be-
zahlung erfogt durch das Gericht 
(§ 292 FamFG). Der Anspruch 
richtet sich gegen den Betroffe-
nen (§ 7 I VBVG). Ist er mittellos, 
erfolgt die Zahlung durch die 
Staatskasse. Der Berufsbetreuer 
hat dem Gericht unaufgefordert 
jährlich über seine Tätigkeit 
Rechnung zu legen (§ 1865 n.). 
c) Vereins- und Behördenbetreu-

er bedürfen der Einwilligung 
des Betroffenen und des Verei-
nes bzw. der Behörde. Vergü-
tung und Aufwendungsersatz 
bestimmen sich nach §§ 13f VB-
VG.

V. Haftung

Der Betreuer haftet für schuld-
hafte Pflichtverletzungen bei 
der Besorgung seines Aufgaben-
bereiches und dem daraus kau-
sal entstandenen Schaden 
(§ 1826 BGB n. F.). Nunmehr – 
gegenüber § 1833 I BGB – gilt 
nach § 1826 I S. 2 BGB n. F. eine 
Beweislastumkehr zu Lasten des 
Betreuers gem. § 280 I S. 2 BGB, 
d. h. nur wenn der Betreuer die 
Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat, ist er von der Haf-
tung freigestellt (15). Haftungs-
fälle können sich u. U. auch aus 
sozialrechtlichen Vorschriften 
ergeben (§ 34a SGB II, § 103 I S. 1 
SGB XII).

Anmerkungen:
1.  BGBL I Nr.  21 S.  882-937; 

BtOG, BGBL I Nr. 21 S. 91
2.  vgl. Mazur, BtPrax 2021 

S. 130
3.  BGH, BtPrax 2021 S. 25f

4.  Ausführungsgesetz zum Be-
treuungsgesetz, G-LSA Reg. 
Nr 640

5.  BGH, Az:XII ZB 107/18; 
Az:XII ZB 604/15; Az:XII ZB 
61/16

6.  BVerfG, Az: 2 BvR 2347/15 – 
2 BvR 2527/16 vom 
26.2.2020

7.  BGH, BtPrax 2021 S. 232; 
BVerfG, BtPrax 2021 S. 185

8.  vgl. NOMOS-Kommentar Be-
treuungsrecht, 3. Aufl. 
§ 1906 Rn. 6 BGB

9.  § 3 III Nr. 2 Gesetz über die 
freiwillige Kastration vom 
15.8.1996 i.  d.  F. vom 
4.11.2016, BGBL I S. 2460

10.  vgl. Prölss/Martin, Versiche-
rungsvertragsgesetz, 28 
Aufl. AVB-Vermögen/P Ziff. I 
Rn 8 S. 1670f; § 23 I Nr.  3 
BtOG

11.  BGH, BtPrax 2021 S. 235
12.  BGH, Rpfleger 2021 S. 29
13.  BGH, Rpfleger 2021 S. 641; 

§ 1825 BGB n. F.
14.  VBVG, Vormünder- und Be-

treuervergütungsgesetz, 
BGBL I 2021 Nr.21 S. 925

15.  vgl. Joeker, Das neue Betreu-
ungsrecht, Köln 2021 S. 140

Dr. Reinhard Luther, Arneburg
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH ARNEBURG

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN:

Monatsspruch 
Zürnt ihr, so sündigt nicht;  
lasst die Sonne nicht über  
eurem Zorn untergehen.
EphEsErbriEf 4,26

 MI | 02.03. (Aschermittwoch)
17:00 Uhr | Baben
Abendandacht zum Beginn der 
Passionszeit
 FR | 04.03. 
17:00 Uhr | Lindtorf,  
Feuerwehrhaus
Weltgebetstags-Gottesdienst
19:00 Uhr | Bibel TV
Weltgebetstags-Gottesdienst
 SO | 06.03. (Invokavit)
09:30 Uhr | im ZDF
Fernsehgottesdienst zur  
Eröffnung der Fastenaktion 
10:30 Uhr | Groß Schwechten
Gottesdienst
 MO | 07.03. 
17:30 Uhr | Beelitz
Passionsandacht
 SA | 12.03. 
09:30 – 11:30 Uhr | Arneburg, 
Pfarrhaus und St. Georg
Weltgebetstag für Kinder mit 
abschl. Familien-Gottesdienst 
um 11 Uhr und Mittagsimbiss
 SO | 13.03. (Reminizere) 
10:30 Uhr | Arneburg, St. Georg
Gottesdienst mit Erwachsen- 
Taufe
 MO | 14.03. 
17:30 Uhr | Jarchau
Passionsandacht
 SO | 20.03. (Okuli) 
10:00 Uhr | Osterburg, St. Nicolai
Gottesdienst
 MO | 21.03. 
18:00 Uhr | Baumgarten
Passionsandacht
 MI | 21.03. 
16:00 Uhr | Hassel
Passionsandacht
 SO | 27.03. (Lätare) 
13:00 Uhr | Lindtorf
ca. 14:00 Uhr | Rindtorf
ca. 15:15 Uhr | Sanne
ökumenischer Kreuzweg  
der Region Osterburg  
mit Andachten
 MO | 28.03. 
17:00 Uhr | Arneburg, St. Georg
Passionsandacht
 DO | 31.03. 
15:15 Uhr | Arneburg, Elbresidenz
Gottesdienst

Ökumenischer Kreuzweg von 
Lindtorf ü. Rindtorf nach Sanne
Am 27. März werden wir wieder 
mit unseren katholischen 
Glaubensgeschwistern und allen 
Kirchenfreunden beim Wandern 
Szenen der Passionsgeschichte 
bedenken. Ob unser abschließen-
des traditionelles Kaffeetrinken 
stattfinden kann, wird kurzfristig 
entschieden.

Den Gottesdienst des Welt
gebetstages richten diesmal 
Frauen aus England, Wales und 
Nordirland aus. Im Fokus steht 
ein Vers aus dem Buch Jeremia, 
der an Israeliten im Exil gerichtet 
war: „Gott hat einen Plan für 
uns und der heißt Hoffnung!“ 
(Jer 29,11). Hoffnung trotz 
auswegloser Situationen und 
ungezählter Absagen, das ist die 
Botschaft, die die weltweite 
Frauenökumene in die Welt 
tragen möchte.

 FR | 04.03. | 17:00 Uhr | 
Feuerwehrhaus Lindtorf
Unter 3G vorauss. wieder mit  
traditionellem gemeinsamen 
Essen. Gebeten wird um vorherige 
Anmeldung bei Pfrn. Janette  
Obara, Tel.: 0151/10766657
Vorbereitungstreffen (Raum
vorbereitung, Textverteilung…): 
Donnerstag, 03.03., 18:00 Uhr  
im Feuerwehrhaus Lindtorf

GRUPPEN UND KREISE, INFOS
Kirchgemeindetreff:  
Groß Schwechten
 DI | 01.03. | 14:30 Uhr
Andacht und Gespräch
im kommunalen Gemeinderaum 
auf Abstand und mit 3G
Kirchgemeindetreff: Arneburg
 DI | 08.03. | 14:00 Uhr
Andacht und Gespräch
im Pfarrhaus Arneburg auf 
Abstand und mit 3G 
Kirchgemeindetreff: Sanne
 DI | 15.03. | 14:00 Uhr
Andacht und Gespräch 
auf Abstand und mit 3G 
geplant im kommunalen 
Gemeinderaum
BibelGesprächskreis
 DO | 10. & 22.03. | 09:00 Uhr
im Pfarrhaus Arneburg  
auf Abstand und mit 3G
FrühjahrsSynode
 SA | 02.04. | 09:00 Uhr
im Stendaler Domgelände

Gemeindekirchenrat
Die Versammlungen finden statt:
–  KGV Arneburg mit Hassel und 

Sanne am Montag, 28.03. um 
18 Uhr im Pfarrhaus Arneburg

–  KGV Jarchau-Rindtorf mit 
Beelitz, Baumgarten u. Lindtorf 
am Montag, 14.03. um 18:30 
Uhr in der Kirche Jarchau

–  Kirchengemeinde Groß 
Schwechten am Mittwoch, 
09.03. um 16 Uhr, Ort wird 
bekannt gemacht.

Seelsorge u. Beichtmöglichkeit 
sowie Hausabendmahl
Auf Wunsch komme ich gern  
zu Ihnen oder Ihren Bekannten.
Hilfreich ist es, einen Termin  
zu vereinbaren. Sprechen Sie 
mich bitte an:
Aussegnung und  
Verabschiedung Verstorbener
Bevor der Bestatter kommt, 
können Sie mich anrufen.

Pfarrerin Janette Obara  
Telefon 039321/2203 oder  
mobil 0151/10766657 oder 
E-Mail: obara@kirchenkreis- 
stendal.de

KINDER UND JUGEND
Kinderkirche
 DO | 03. & 24.03. 
im Pfarrhaus/Kirche Arneburg  
1. – 4. Klasse | 14:30 – 15:30 Uhr 
5. – 6. Klasse | 16:30 – 17:50 Uhr
Weltgebetstag mit Kindern 
Diesmal „bereisen“ wir England, 
Wales und Nordirland. Neben 
Spiel u. Spaß, feiern wir zum 
Abschluss einen Familien-Got-
tesdienst. Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Verwandte u. Paten 
sowie die Gemeinde sind ganz 
herzlich eingeladen!
– alle Kinder im Alter von 6 bis 
12 Jahren
 SA | 12.03. | 09:00 – 11:30 Uhr
Pfarrhaus/Kirche Arneburg
Für die Kinder bitte um  
Voranmeldung.
Pfrn. Janette Obara: 
0151/10766657
Ein Kostenbeitrag von 3 Euro 
wird erbeten.
Konfi/Junge GemeindeZeit
 DO | 03. & 31.03.  
jeweils 18 – 19:30 Uhr
im Pfarrhaus/Kirche Arneburg
 DO | 04.03. | 17:00 Uhr 
zum Weltgebetstag 
in Lindtorf/Feuerwehrhaus

 SA | 12.03. | 09:00 – 11:30 Uhr
als Teamer beim Weltgebetstag 
mit Kindern!!!!
im Pfarrhaus Arneburg
Infos: Pfrn. J. Obara,  
Telefon 0151/10766657

Ökumenischer Kreuzweg 
 SO | 27.03. | 13:00 Uhr
Start: Kirche Lindtorf 13 Uhr
Wir werden gemeinsam die drei 
Andachten zur Passionsgeschich-
te Jesu mitgestalten und symbo-
lisch sein Kreuz von Lindtorf über 
Rindtorf nach Sanne mittragen.
Daneben werden wir unterwegs 
wieder eine Müllsammel-Aktion 
starten. Also Handschuhe nicht 
vergessen. Müllsäcke gibt es 
gratis … und die Schöpfung leidet 
ein kleines bisschen weniger!!!

PFARRBEREICH KÖNIGSMARK

Wir weisen darauf hin, dass beim 
Besuch unserer Veranstaltungen 
nach wie vor die aktuellen Schutz
bestimmungen der Gesundheits
behörden für Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen gelten. In 
jedem Fall sollte beim Betreten 
und Verlassen der Kirche ein 
Mund und Nasenschutz getragen 
werden. Ein Sicherheitsabstand 
von mind. 1,50 Meter zu anderen 
Besuchern ist weiterhin einzuhal
ten. Wir freuen uns auf Ihren Be
such und Ihre Rücksichtnahme.

Der Gemeindekirchenrat &  
Pastor Jens Födisch

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN:
 SA | 05.03.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht + Einläuten  
des Sonntags)
 SO | 06.03. (Invocavit)
09:00 Uhr | Berge
10:30 Uhr | Meseberg
 SA | 12.03.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht + Einläuten  
des Sonntags)
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 SO | 13.03. (Reminiscere)
09:00 Uhr | Rengerslage
10:30 Uhr | Iden
 SA | 19.03.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht + Einläuten  
des Sonntags)
 SO | 20.03. (Oculi)
09:00 Uhr | Calberwisch
10:30 Uhr | Walsleben
 FR | 25.03.
19:00 Uhr | Königsmark, Kirche 
(Abendandacht)
 SA | 26.03.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht + Einläuten  
des Sonntags)
 SO | 27.03. (Laetare)
Regionaler ökumenischer 
Kreuzweg: 
13:00 Uhr | Lindtorf (Kirche)
ca. 14:00 Uhr | über Rindtorf 
(Kirche)
ca. 15:30 Uhr | nach Sanne 
(Kirche) 
(anschl. evtl. Kaffeetrinken im 
Dorfgemeinschaftshaus Sanne)

GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
Pfadfindergruppen/Christen
lehre/Flötenkreis:  
Nach Absprache mit  
Gem.-Päd. Karin Diebel
Konfirmandenarbeit des  
Pfarr bereiches Königsmark: 
Pfarrhaus Klein Schwechten: 
nach Absprache mit  
Pfr. Alexander Schwartz,  
Tel: 039388-976963

GKRSitzung
 MI | 09.03. | 18.30 Uhr
für die Gemeinde Iden:
ehem. Pfarrhaus Iden
 DO | 10.03. | 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Königsmark 
Meseberg: Winterkirche Meseberg
 DI | 15.03. | 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
bei Regine Lühe, Erxleben
 MI | 16.03. | 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben

Gemeindenachmittage
Aus Infektionsschutzgründen 
müssen unsere Gemeindenach-
mittage leider immer noch aus-
fallen. Sobald sich die Infektions-
lage verbessert, werden wir in 
den Orten, die über ausreichend 
große Räumlichkeiten verfügen, 
wieder zusammenkommen.  
Bitte haben Sie Verständnis.

GEBURTSTAGE IM MÄRZ

Arneburg
03.03. Marita Petri 70
09.03. Erika Steidl 85
11.03. Christel Lamberts 70
13.03. Brigitte Arlt 75
13.03. Dieter Gerike 70
23.03. Uwe Fenn 70

Arneburg OT Beelitz
27.03. Jörg Rüdiger 70

Arneburg OT Dalchau
04.03. Bernd Hewelt 70

Goldbeck
17.03. Heinz Jansen 80

Goldbeck OT Bertkow
22.03. Jörg-Dieter Biermann 70

Hansestadt Werben (Elbe)
03.03. Dr. Irmgard Gellerich 75
21.03. Birgit Smirek 70

Hassel OT Wischer
10.03. Margarete  
 Ackermann 85

Hohenberg-Krusemark 
OT Hindenburg
09.03. Walpurga Rudolph 85

Iden
01.03. Reinhard Oelke 70
06.03. Herbert Bethke 70
25.03. Erika Reimann 80

Iden OT Büttnershof
05.03. Bernd Prüfert 75
17.03. Heide Kricheldorf 80

Rochau
03.03. Dr. Barbara Wackwitz 80
11.03. Horst Esstedt 85

GESUNDHEIT, WOHLERGEHEN UND VIEL GLÜCK! 

Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

WEIHNACHTSBAUM GESUCHT! 

Bald nun ist Weihnachtszeit… 
Jedes Jahr pünktlich zur 
Adventszeit schmücken 

zwei Weihnachtsbäume die 
Breite Straße und den Alten 
Markt in Arneburg. Um die Bür-
gerinnen und Bürger Arne-
burgs und der umgebenden 
Orte auch künftig beim Anblick 
der Bäume auf die wohl besinn-

lichste Zeit des Jahres einzu-
stimmen, ist der Infrastruktur-
betrieb der Stadt Arneburg 
(ISBA) auf der Suche nach form-
schönen Exemplaren. Der Baum 
sollte eine Höhe von 10 bis 12 
Meter haben und sein Standort 
gut erreichbar sein.
Wenn Sie dieses Jahr oder in den 

nächsten Jahren einen Weih-
nachtsbaum zur Verfügung stel-
len möchten, dann melden Sie 
sich telefonisch unter 039321-
547810 im ISBA, um einen Be-
sichtigungstermin mit uns vor 
Ort zu vereinbaren. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

LEBENSQUALITÄT

Es sind die kleinen Dinge im Leben!
Das Jahr hat gerade erst be-
gonnen, doch trotzdem ist 

im Trott des Alltages bereits 
wieder der normale Wahnsinn 
ausgebrochen. Gehetzt von Ter-
minen und Dingen, die erledigt 
werden müssen, geht oft die 
Leichtigkeit verloren. Dabei kön-
nen wir mit einfachen Dingen 
den Tag entschleunigen und mit 
einem bewussten Auskosten 
wieder einiges an Lebensquali-
tät zurückholen. 
Dabei geht es darum, durch den 
bewussten Umgang mit den 

Freuden des Lebens glücklich zu 
sein. Bewusst genießen! Klingt 
einfach, aber wann haben Sie 
das letzte Mal bewusst den mor-
gendlichen Kaffee vollumfäng-
lich genossen, ohne dabei in der 
Zeitung zu lesen oder nebenbei 
Radio zu hören. 
Gönnen Sie sich die kleinen Aus-
zeiten des Alltages. Probieren Sie 
es morgen mal aus. Bewusst und 
ohne Ablenkung  Ihren Kaffee zu 
genießen. Schalten Sie den Tru-
bel für einen kleinen Moment 
aus. Seien Sie für einen kleinen 

Moment vollständig und kom-
plett nur bei sich und genießen 
Sie diese kurze Ruhe. Es geht da-
bei nicht darum lange auszuhal-
ten, sondern aus dieser Ruhe her-
aus Kraft zu schöpfen. So kann 
man sich über den Tag verteilt 
kleine Ruheoasen schaffen. Bei-
spielsweise in der Mittagspause, 
bei einem kleinen Spaziergang 
oder auch einfach, bei einem 
Glas Wasser, beim Arbeiten. Kurz 
Innehalten, bewusst Genießen, 
Glück empfinden. 

Pelikan-Apotheke
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AUS DEN GEMEINDEN

ARNEBURGER ZELLSTOFFWERK

Frauen-Power bei Mercer Stendal

Auf der Suche nach dem 
richtigen Berufsfeld unter-

liegen Interessenten nicht sel-
ten Vorurteilen, die sie von be-
stimmten Tätigkeiten letztlich 
abhalten. Das gilt auch für tech-
nische Berufe. Denen wird häu-
fig nachgesagt, sie wären eine 
Männerdomäne, man(n) 
bräuchte viel Kraft und der Ar-
beitsalltag findet häufig im stil-
len Kämmerlein statt. Doch das 
ist längst überholt – oder findet 
nur zu seinem Ursprung zurück. 
Bei Mercer Stendal sind Frauen 
in verschiedenen technischen 
Bereichen tätig. Sie gehen mit 
gutem Beispiel voran.
Eine der dienstältesten Mitar-
beiterinnen im Arneburger Zell-
stoffwerk ist Simone Meyer. Be-
reits im Jahr 2003 hat sie einen 
Arbeitsvertrag bei Mercer un-
terschrieben. „Ich habe als 
System administratorin begon-
nen“, verrät die studierte Ma-
schinenbauerin. „Bereits wäh-
rend des Studiums habe ich 
meinen Schwerpunkt auf Infor-
mationstechnik (IT) gelegt. Da-
mals waren wir nur vier Frauen 
unter mehreren Dutzend Män-
nern.“ Dass Frau Meyer diesen 
Weg gehen würde, war schon 
früh klar. „Schon in den Schulfe-
rien habe ich im Rechenzen-
trum gearbeitet. Nur direkt ei-
nen solchen Beruf zu erlernen, 
war in der DDR schwer möglich. 
Heute bin ich aber froh, den 

Umweg über Maschinenbau ge-
nommen zu haben. Ich finde, als 
Quereinsteiger in den IT-Be-
reich bringt man mehr Anwen-
derwissen mit.“ Seit dem Jahr 
2011 ist Simone Meyer für das 
Warenwirtschaftssystem (ERP) 
im gesamten Mercer-Konzern 
verantwortlich, hat in diesem 
Zusammenhang auch den Um-
stieg von Navision auf SAP be-
gleitet. Obwohl sie einen tech-
nischen Beruf ausübt, muss sie 
dafür also keineswegs viel Kör-
perkraft aufbringen. „Ich arbeite 
überwiegend von zu Hause 
aus.“
Bei Susanne Kersten stellt sich 
das schon anders dar. Sie ist An-
lagenfahrerin im Bereich Ener-
gieerzeugung bei Mercer Sten-
dal. Wenn sie Schicht hat, dann 
ist sie im Arneburger Werk vor 
Ort und trägt auch Arbeits-
schutzkleidung. Das bedeutet 
aber noch nicht, dass sie sich 
schmutzig macht. Der überwie-
gende Teil der Arbeit findet in 
der zentralen Warte statt, von 
wo aus der Betrieb überwacht 
wird. „Aber ich bin auch ab und 
an mit dem Außenposten dran 
und im Werk unterwegs“, be-
richtet die gelernte Maschinis-
tin für Wärmekraftwerke. „Mei-
ne Eltern haben mir damals 
gesagt, dass ich das lernen sollte, 
weil es ein Beruf mit Perspekti-
ve war“, so die Kesselwärtin. 
„Damals waren noch viele Frau-

en in der Produktion beschäf-
tigt. Die Gesellschaft hat sich 
aber seither verändert. Dennoch 
bereue ich den Schritt nicht. Wer 
ein bisschen technisches Inter-
esse und Neugier hat, der findet 
seinen Spaß auch in diesem Be-
ruf.“
Sabine Teucke hat sich schon zu 
Schulzeiten für Naturwissen-
schaften begeistert und sich das 
Ziel gesteckt, einen technischen 
Beruf ausüben zu wollen. Nach 
dem Studium der Verfahrens- 
und Umwelttechnik ist sie als 
Prozessingenieurin bei Mercer 
Stendal eingestiegen. „Ich erin-
nere mich noch gern, dass ein 
Professor im Studium einmal ir-
ritiert war, weil in unserem 
Jahrgang der Frauenanteil so 
hoch war. Das gab es vorher 
wohl noch nicht so“, erzählt 
Teucke. Die zweifache Mutter 
ist mittlerweile Leiterin Techno-
logie, zählt damit zum Füh-
rungskreis im Arneburger Zell-
stoffwerk. „Ich bin für das Labor 
und den technischen Kunden-
dienst verantwortlich.“ Damit 
steht sie im engen Kontakt mit 
den Mercer-Kunden. „Die Arbeit 
hat damit auch viel mit Kom-
munikation zu tun.“ In Summe 
unterstreicht Sabine Teucke 
aber eins: Auch als Frau kann 
man im technischen Bereich 
Karriere machen – erst recht bei 
Mercer Stendal. „Ich habe schon 
den Eindruck, dass unser Unter-

nehmen es fördert, Frauen an 
technische Berufe heranzufüh-
ren.“
Den Wunsch nach einem Ar-
beitsplatz mit technischem Hin-
tergrund entstand bei Stepha-
nie Stein bereits in der Kindheit. 
Sie kommt vom Dorf, ist prak-
tisch veranlagt und hat schon 
damals an so manchen Dingen 
herumgeschraubt. Nach dem 
Abitur hat die heutige Prozess-
ingenieurin etwas mit Chemie 
gesucht und wurde zunächst im 
Wirtschaftsingenieurwesen 
fündig. „Der technische Bereich 
hat mir aber immer mehr Spaß 
gemacht, obwohl mir Wirt-
schaft auch nicht schwergefal-
len ist.“ Im Rahmen eines Prak-
tikums kam sie zu Mercer, hat in 
Arneburg auch ihre Bachelor- 
und Masterarbeit geschrieben. 
„Das war ein Glücksfall, dass mir 
dann auch ein Job angeboten 
wurde.“ Daher kann sie nur al-
len Frauen raten: „Respekt vor 
einem technischen Beruf ist gut, 
doch mit etwas Interesse ist vie-
les möglich.“
Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) hat in seinem Herbst-
bericht 2021 veröffentlicht, dass 
die Fachkräftelücke im techni-
schen Bereich mit etwa 275.000 
Stellen zu beziffern ist. Weiter-
hin beziffert die BDA den Frau-
enanteil auf magere 15,5 Pro-

Stephanie Stein kam über das Pflichtpraktikum im Studium  
zu Mercer Stendal und ist heute Prozessingenieurin.

Ein tolles Beispiel dafür, dass Frauen bei Mercer Stendal  
auch in technischen Berufen Karriere machen können: Sabine Teucke.

Fotos (2): Stefan Rühling
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zent. Damit sind nicht nur 
Fachkräfte gefragt, sondern 
auch Frauen willkommen. „Für 
die Zukunft des Innovations-
standortes Deutschlands müs-
sen wir noch deutlich besser die 
Potenziale von Mädchen und 
jungen Frauen nutzen. In der Se-
kundarstufe I können sich bei-
spielsweise nur 8,3 Prozent der 
Mädchen vorstellen, später in 

einem MINT-Beruf (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) zu arbeiten. 
Bei den Studienanfängern in 
den mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Fächern ist der 
Frauenanteil im Jahr 2020 mit 
über 50 Prozent vergleichsweise 
hoch, in Elektro- und Informati-
onstechnik mit 16,3 Prozent 
und Informatik mit 22,9 Prozent 
nach wie vor noch niedrig. Das 

drückt auf die Innovationskraft 
unseres Landes“, wird Dr. h. c. 
Thomas Sattelberger, MdB/Vor-
standsvorsitzender der Nationa-
len Initiative MINT Zukunft 
schaffen in dem Bericht zitiert.
Mercer Stendal ermöglicht es 
Mädchen bereits während der 
Schulzeit, einmal einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen. 
Beim sogenannten „Girls Day“, 
der in Sachsen-Anhalt in diesem 

Jahr am 28. April stattfindet, ha-
ben sie die Möglichkeit, die tech-
nischen Berufe im Zellstoffwerk 
kennenzulernen. Ihnen stehen 
aber auch mit dem Schulab-
schluss in der Tasche Tore und 
Türen geöffnet, eine Ausbildung 
beispielsweise zur Papiertech-
nologin oder Chemikantin zu 
absolvieren.
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ALTENZAUNER FORUM

2. Gutshauskonzert

Das Altenzauner Forum für 
Zeitgeschichte, Literatur und 

Musik veranstaltet am 26. Febru-
ar um 16  Uhr sein 2. Gutshaus-
konzert. Dazu sind alle Interes-
sierten sehr herzlich eingeladen. 
Als Musiker und Sänger haben 
wir Hermann Dossmann, „Lie-
dermacher 2.0“ aus Hamburg 
eingeladen. Diesmal nicht klas-
sische Musik der Romantik, son-
dern das Genre Chanson, wobei 
das, was er vorträgt, von ihm 
mit Blues, Rock und Funk um-
schrieben wird. 
Als Liedermacher, der mit vielen 
eigenen Kompositionen zu hö-
ren und zu sehen sein wird, ist er 
besonders in Norddeutschland 
bekannt. Seit 40 Jahren ist er als 
Vollblut-Musiker in Bands unter-
wegs. Hermann Dossmann hat 
mit seinen früheren Bands in 
den letzten Jahrzehnten auf vie-
len Festivals und zahlreichen 
großen Konzertbühnen Nord-
deutschlands gespielt, hatte 
auch mit seiner Band bekann-
teste „Trock’n Doc” in den 90er- 
Jahren Chart-Erfolge.
Hermann Dossmann hat jedoch 
zwei Berufungen. Er ist nicht 
 allein Musiker, sondern auch 
Arzt und hat seine eigene Praxis 
in Lüneburg. Geboren wurde der 
Liedermacher und Arzt Her-
mann Dossmann 1959 in Haa-
gen, in Westphalen. So ziemlich 
sein ganzes Leben hat er in 
Norddeutschland verbracht und 
immer gehörte die Musik dazu. 
Nach dem Abitur absolvierte er 
zunächst das Medizinstudium 
sowie Facharztausbildungen 
zum Internist und zum Gastroen-
terologen. In seiner Hausarztpra-
xis ist er überwiegend internis-
tisch-hausärztlich tätig. „Musik 

ist für mich Ausgleich, Entspan-
nung und Kraftspenderin.“1 
Warum er sich als „Liederma-
cher 2.0“ bezeichnet, liegt an 
 seinen originellen deutschen 
Texten, die sich in keine passen-
de Schublade einordnen lassen. 
„Die übliche Bezeichnung „Sin-
ger / Songwriter“ würde dazu 
einfach nicht passen.“ Die Mu-
sik umfasst mehrere musikali-
sche Stile und wird mit Groove 
und elektronischen Fußpercus-
sions sowie gekonnter Gitarren-
begleitung präsentiert. 
Textlich erzählen viele Geschich-
ten aus dem Alltag, die den Zuhö-
rer in die Handlung hineinziehen 
und oft auch mit einer Pointe en-
den. Verschiedene Liedermacher 
waren Vorbilder: Wolf Biermann, 
Rainhard May, Hannes Wader, 
Konstantin Wecker. Von ihnen 
habe er gelernt. Neben den eige-
nen Kompositionen befinden 
sich im Repertoire viele bekann-
te, umgetextete Stücke z.  B. aus 
‚Get back‘ von den Beatles wurde 
beispielsweise ‚Gebäck‘. Seit etwa 
zehn Jahren begeistert er mit sei-
nem Soloprogramm – nicht nur 
auf Kleinkunstbühnen. 
„In meinem Berufsleben habe ich 
sehr viele traurige Geschichten 
und kann zwar trösten, sehe aber 
die Menschen wenig lachen. Bei 
meinen Konzerten ist es auch 
Balsam für die eigene Seele, dass 
im Allgemeinen das Publikum 
sehr gut mitgeht, bei den trauri-
gen Liedern mitschwingt und vor 
allem bei den vielen lustigen Lie-
dern fleißig mitlachen darf. Das 
macht mich dann immer wieder 
fit für den Alltag.“
Wir dürfen einen Nachmittag, 
an dem frau/man völlig abtau-
chen darf und von den schlech-
ten Nachrichten und Stimmun-
gen um uns herum abschalten 
kann, erwarten!
Es gelten die aktuellen Bestim-
mungen der Corona-Verord-
nung, vorläufig die 2-G-Regeln, 
sowie eine Anmeldepflicht mit 
Anwesenheitsliste. 
Telefon 039394/549982 oder 
0178/2587449 oder per E-Mail: 
altenzaunerforum@web.de 

Adelheid Johanna Preß

1  Dieses und weitere Zitate in dem Arti-
kel sind von Dr. Hermann Dossmann

KASCHADE STIFTUNG

Altmärkischer  
Literaturwettbewerb

Die Kaschade Stiftung ruft 
in Zusammenarbeit mit 

dem Kulturausschuss der Han-
sestadt Osterburg zur Auszeich-
nung des altmärkischen Litera-
turpreises auf.
Der Preis ist mit 500,00 Euro do-
tiert.
Zusätzlich Nachwuchspreis: 
Schüler (bis 18 Jahre alt zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung)
Der Nachwuchspreis ist mit 
300,00 Euro dotiert.

Vorschläge zur Vergabe der Prei-
se können von jedem Bürger der 
Altmark mit einer kurzen 
schriftlichen Begründung und 
dem zu würdigenden Text ein-
gereicht werden. Mit der Abgabe 
des Auszeichnungsvorschlages 
stimmt der Vorschlagende der 
eventuellen Veröffentlichung 
seines Namens und seiner Be-
gründung (auch teilweise) zu.
In den vorgeschlagenen Werken 
soll ein Bezug zur Altmark er-
kennbar oder der Autor in der 
Altmark beheimatet oder das 
Werk in einem Verlag der Alt-

mark erschienen sein. Die Veröf-
fentlichung darf nicht älter als 
fünf Jahre sein.
Der Literaturpreis wird verge-
ben, um die Arbeit der altmärki-
schen Autoren zu würdigen so-
wie die Präsentation der 
Altmark in der Literatur zu för-
dern. Er soll in gleichem Maße 
Auszeichnung und Ansporn 
zum Ausdruck bringen.

• Literarische Form: offen  
(Prosa, Lyrik, Chroniken, 
Sachbücher …)

• Abgabetermin der Preis-
vorschläge: bis zum 31. März

• Preisverleihung: im Rahmen 
der Osterburger Literaturtage 
2022

Einsendeadresse der Vorschläge:
Stadt- und Kreisbibliothek
– Literaturwettbewerb –
Großer Markt 10
39606 Hansestadt 
Osterburg  (Altmark)
oder per 
E-Mail: bibliothek@osterburg.de

Die Jury setzt sich aus Mitglie-
dern der Kaschade Stiftung und 
des Kulturausschusses zusam-
men oder werden von diesen 
benannt.



22. Februar 2022 | Ausgabe 2 HALLO NACHBARN | 35 |

KITA „WICHTELHAUSEN“  

Das Leuchten in den Kinderaugen 

Im Sommer 2021 machten es 
sich einige Eltern der Kita 

„Wichtelhausen“ in Klein 
Schwechten zum Ziel, die Reno-
vierung der Kitaräume sowie den 
Ausbau des Spielbereiches der 
Außenanlage zu unterstützen. 
Es wurden zahlreiche Spenden 
gesammelt. Die Bewohner der 
Gemeinden Klein Schwechten, 
Häsewig, Petersmark und Zie-
genhagen spendeten gerne für 
die Jüngsten. Das Sparschwein 
füllte sich. Leider konnte der 
Ausbau des Spielbereichs der 
Außenanlage bisher nicht reali-
siert werden. In Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Rochau 
ist jedoch für dieses Jahr einiges 
in Planung, sodass die Spenden-
gelder noch ihren Zweck erfül-
len werden, nämlich für die 
jüngsten der Kita neue Spiel-
möglichkeiten in der Außen-
anlage zu schaffen. 
Bezüglich der Bestrebungen der 
Renovierungen der Gruppen-
räume konnten erhebliche Fort-
schritte erzielt werden. Dank ei-
niger Betriebe und der Zusam-
menarbeit mit der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 

leuchten mittlerweile die drei 
Gruppenräume in neuen Grün-
tönen. Es wurden alte Tapeten 
entfernt, neue angebracht und 
diese dann mit freundlichen 
Grüntönen versehen. Die kleine-
ren Räume werden folgen. Darü-
ber hinaus wurde außen eine 
Wand mit neuer Fassadenfarbe 
erneuert, an der nun kleine 
Wichtel die Kinder begrüßen. 
Wir, die Elterninitiative gemein-
sam mit der Kitaleitung Mandy 
Engelmann, nutzen nun die Ge-
legenheit, um den zahlreichen 
Dorfbewohnern für ihre Spen-
den zu danken. Ebenso gilt der 
Dank den Firmen Kai Goedecke 
aus Klein Schwechten, Ude Gm-
bH aus Stendal für die Finanzie-
rung der Renovierungsmateria-
lien sowie dem Gasthof Gose 
GmbH aus Ziegenhagen für die 
Bereitstellung eines Malers. 

Das Leuchten der Kinderaugen 
ist jede Mühe wert. 

Sally Gose

Wir sagen DANKE!
Die Kinder und das Team 
aus Wichtelhausen

TRADITION

Faschingsfest inkl. Zeugnisausgabe
Am 11. Februar haben wir 
traditionell an beiden Schul-

orten (Goldbeck und Iden) zum 
Start in die Winterferien unser 
Faschingsfest inkl. Zeugnisaus-
gabe gefeiert. Zum Frühstück 
gab es Pfannkuchen, und mit 
Spielen und Musik ging es dem 
Höhepunkt zu. Wir hatten den 
Zirkus Knopf aus Schönhausen 
in der Goldbecker Turnhalle ein-
geladen.

Die Idener Schüler fuhren mit 
dem Bus nach Goldbeck und er-
lebten die erste Vorstellung. An-
schließend ging es per Bus zu-
rück nach Iden. Die Goldbecker 
Kinder sahen dann die zweite 
Vorstellung. Es waren sehr gelun-
gene Veranstaltungen – die Kin-
der waren begeistert und konn-
ten viele Dinge mitgestalten.

Grundschule Goldbeck/  
Grundschule Iden

Einladung zum Skatturnier
Der SV Rot-Weiß Arneburg  
lädt wieder zum Skatturnier  
auf die Kegelbahn ein.

Termine: 25. Februar 2022
              25. März 2022
             22. April 2022
           20. Mai 2022

Treffpunkt: 18.00 Uhr
Spielbeginn: 18.30 Uhr

Die geltenden Bestimmungen für den Zutritt  
von Sportstätten (Innenräume) bitten wir zu beachten.
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NIEDERGÖRNE 1798

Der rätselhafte Unglücksfall 
Der letzte Besitzer aus dem 
Geschlecht der Görne, Jo-

hann Friedrich Curt von Görne 
(1757 – 1795), vormals Rittmeis-
ter bei den Schwarzen Husaren 
(Totenkopfhusaren), hatte sein 
„in Grund und Boden“ gewirt-
schaftetes Rittergut Niedergör-
ne (Niedergöhren) am 7.  April 
1795 zum Preis von 37 000 Taler 
an den fürstlich-dessauischen 
Oberamtmann Johann Andreas 
Reuter verkauft. Das Leben des 
Rittmeisters von Görne selbst, 
so berichtet der Chronist Stein-
hart, endete nur wenige Tage 
darauf (am 11. April) tragisch in 
einem unbedeutenden Graben 
bei Stendal, indem sich sein 
Pferd beim Herausarbeiten mit 
ihm überschlug und er darin er-
trank. Doch das Leben dessen 
bürgerlichen Gutsnachfolgers 
sollte nicht minder dramatisch 
enden.
Der 1750 in Zerben bei Parey ge-
borene Johann Andreas Reuter 
war zuerst 1779 Amtmann in 
Cracau bei Magdeburg und dar-
auf zu Woltersdorf. Im Jahr 1787 
pachtete er das bei Rathenow 
dem Prinzen Hans Jürgen von 
Anhalt-Dessau gehörige Gut Mi-
low. Mit Ankauf von Niedergör-
ne reiste er wöchentlich ein- bis 
zweimal in die Altmark, um die 
auf seinem zweiten Gut durch-
geführten nötigen Baumaßnah-
men zu leiten.
So trat der Oberamtmann Reu-
ter denn auch am Donnerstag-
morgen, dem 15. März 1798, ei-
ne Reise nach Niedergörne an. 
Da beide Dörfer nur 4 Meilen (ca. 
30 Kilometer) voneinander la-
gen, traf er bereits am Nachmit-
tag um 4 Uhr in Niedergörne 
ein. Der ihn begrüßende Verwal-
ter Lucke berichtete seinem 
Herrn, dass man ihn an ver-
schiedenen Orten, längs der El-
be, für toterklärt habe. Reuter 
nahm dies lächelnd zur Kennt-
nis, und äußerte dazu: „das wird 
mir langes Leben bedeuten“, da 
bekanntlich die Totgesagten 
länger leben würden. 
Das Abendbrot nahm er in dem 
Verwalterhause auf dem alten 
Hof ein. Seine Tischgenossen 
waren: die beiden Verwalter Lu-

cke und Fickert, des Letzteren 
Ehefrau, der Steinhauer Kattha-
gen und der Kornmäkler Levin 
aus Kabelitz bei Tangermünde. 
Die gemeinsam eingenommene 
Speise bestand aus einer Bier-
suppe und einem geschnittenen 
Kalbsbraten. Von der beim 
Nachtisch herumgereichten 
Butter aßen der Reuter viel, Kat-
thagen und Lucke nur wenig, die 
übrigen Tischgenossen hinge-
gen gar nichts. 
Um 9 Uhr begaben sich der 
Oberamtmann Reuter und Kat-
thagen nach dem zum künfti-
gen Predigerwitwensitz be-
stimmten neuen, erst 1796 
erbauten Haus, um hier wie ge-
wöhnlich zu übernachten. Reu-
ter ließ sich als Schlaftrunk 
durch eine Magd noch ein Glas 
und eine mit Trinkwasser ge-
füllte Flasche bringen. In Gegen-
wart des erst gegen 11 Uhr 
nachkommenden Verwalters 
Lucke, trank jener schluckweise 
fast ein ganzes Glas Wasser aus. 
Von jenem Wasser tranken dar-
auf auch Katthagen und Lucke. 
Die drei Personen entkleideten 
sich nun und begaben sich zur 
Nachtruhe in ihre Betten. Wäh-
rend Reuter und Katthagen in 
der Stubenkammer nächtigten, 
deren Tür offengelassen blieb, 
schlief der Verwalter Lucke in 
der angrenzenden Stube. Jene 
wurde inwendig geheizt, und 
wies wie die Kammer nur eine 
sehr niedrige Höhe auf. 
In der Nacht erwachte Lucke 
von einem unangenehmen Ge-
fühl in der Seite, hört winseln, 
richtet sich noch in seinem Bett 
auf, um schließlich bewusstlos 
zurückzusinken. Auch der nur 
durch eine dünne Wand ge-
trennte Hofmeister (Meier) 
meinte in seiner Wohnung um 
Mitternacht zu wiederholten 
malen von nebenan ein lautes 
Stöhnen zu vernehmen. „Der 
Herr ist so laut“, sagt er zu den 
Seinigen, „wenn ihm nur nichts 
fehlt.“ Schon springt er aus sei-
nem Bett, um nachzusehen und 
dem Herrn zu Hilfe zu eilen. 
Plötzlich verharrt er, hält noch 
einmal inne und erinnert sich 
aus vorangegangenen Besu-

chen, dass jener die Unart hatte 
im Schlafe mitunter sogar laut 
zu Sprechen. So ging er denn 
wieder ins Bett, in dem sich be-
schwichtigen Gedanken: „Hat 
der Herr doch den Verwalter 
und den Steinsprenger bei sich! 
Wäre ihm nicht wohl, so würde 
er ja diese Beiden rufen. Zudem 
ist er sehr eigen, fehlt ihm 
nichts, so schilt er mich am En-
de, wenn ich ihn, vielleicht ohne 
Not, im Schlafe stören wollte.“ 
Mit jenen Gedanken beschäf-
tigt, horcht er noch eine Weile 
im Bett, und schläft, da alles ru-
hig geworden ist, gegen 1 Uhr 
morgens wieder ein. Eine ver-
hängnisvolle Fehlentscheidung, 
wie sich nur wenige Stunden 
später herausstellen sollte.
Des Morgens gegen 4 Uhr beab-
sichtigt die Magd einzuheizen 
und den Verwalter Lucke, der zu 
erledigender dringender Guts-
arbeiten halber schon früh auf-
stehen wollte, zu wecken. Schon 
die offenstehende Haustür lässt 
sie stutzen, und beim Eintritt in 
die Schlafstube nimmt sie einen 
eigenartigen und unangeneh-
men Geruch war. Trotzdem geht 
sie an Luckes Bett heran, um sei-
ner Anweisung folgend diesen 
zu wecken. Sie findet ihn jedoch 
nur röchelnd, besinnungslos, 
und mit einem weißen Schaum 
vor dem Mund im Bette liegen. 
Einen Schrei ausstoßend, eilt die 
Magd nun völlig erschrocken 
zur Stube hinaus, nach der an-
grenzenden Wohnung des Hof-
meisters, und schlägt dort Lärm. 
Gemeinsam eilt man nun zu-
rück. In der Stubenkammer fin-
det man den Oberamtmann 
Reuter auf den Rücken liegend, 
und, nach seiner Gewohnheit, 
sehr steil liegend, mit roten Ba-
cken, offenen Augen und aufste-
henden Mund, nur noch starr 
und tot im Bett. Er hatte vor dem 
Mund keinen Schaum, aber die 
eine Hand in die Seite gestützt. 
Der in dessen Kammer befindli-
che Katthagen lag, wie der Lu-
cke, völlig besinnungslos und rö-
chelnd, quer über seinem 
niedrigen Bett. Vor dem Mund 
stand ihm ein grauer Schaum.
Kaum hatte man jene schreckli-

chen Entdeckungen gemacht, so 
eilten weitere Helfende herbei, 
unter diesen befand sich auch 
der alte Ortspfarrer Carl Gott-
fried Ulrich Grünheide (1736 –  
1803). Bis zur Ankunft eines 
Wundarztes behandelte man die 
Verunglückten nach Anweisung 
des tabellarischen Taschenbuchs 
„Versuch über die Kunst, Schein-
todte zu beleben, und über die 
Rettung in schnellen Todesge-
fahren“ (Hannover 1797) des 
Görlitzer Arztes Dr. Christian Au-
gust Struve (1767 – 1807).
Indes schon bald trafen die aus 
Arneburg herbeigeholten bei-
den Wundärzte und Chirurgen 
Borsche, Vater und Sohn, ein. Bei 
dem Oberamtmann Reuter 
führten weder der Aderlass 
noch andere angewandte chi-
rurgische Behandlungsmetho-
den zu einem Resultat. Dessen 
Körper blieb starr und leblos – 
alle ärztliche Kunst war hier 
umsonst. 
Bei Lucke und Katthagen taten 
hingegen der vorgenommene 
Aderlass und ein eingegebenes 
Brechmittel ihre volle Wirkung. 
Doch erst gegen Mittag war eine 
merkliche Besserung der beiden 
Kranken eingetreten, und weni-
ge Tage später deren vollständi-
ge Genesung.
Zum Zwecke einer amtlichen 
Untersuchung des Unglücksfalls 
erschienen schon bald der Ge-
richtshalter von Niedergörne, 
der Justizkommissar Golicke aus 
Stendal, zusammen mit dem 
Doktor Behlitz.
Nach allen Seiten hin wurden 
Möglichkeiten verschiedener 
Todes- und Krankheitsursachen 
auf das gründlichste untersucht. 
Nach dem Protokoll ging man 
davon aus, dass die Verunglück-
ten Opfer: 1) einer Erstickung, 
oder 2) einer Vergiftung wur-
den. Es wird darin weiter ausge-
führt: „Im Erstickungsfalle kön-
nen wieder a) zufällig aus der 
Erde hervorgestiegene mephiti-
sche Dünste, oder b) meuchel-
mörderisch veranlasste Stick-
luft, oder c) Ofendämpfe die 
Ursache des Unglücks gewesen 
sein. Im Vergiftungsfalle ist der 
genossenen Speise oder dem 
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in Niedergörne von 1798 
Tranke d) entweder durch einen 
unglücklichen Zufall oder e) 
durch einen mordsüchtigen 
Feind des Titula Reuters die To-
desursache beigemischt wor-
den.“
Da die Behörde auf eine klären-
de Obduktion der Leiche des 
Oberamtmanns Reuter verzich-
tete, brachte die durchgeführte 
Untersuchung kein endgültiges 
Licht ins Dunkel. Ein bei der Pro-
tokollaufnahme anwesender 
Sachverständiger musste im 
Schreiben an seinen Freund da-
her bekennen: „Im Protokolle ist 

Erstickung als die Ursache des 
Reuterschen Todes angegeben 
worden; von wem aber und wo-
durch diese Erstickung gewiß 
geschehen ist, bleibt immer 
noch unausgemacht.“
Der Chronist Steinhart vermerkt 
im 1. Teil seines Werks „Über die 
Altmark“ (Stendal 1800): „Nie-
der-Görne, eine halbe Meile von 
Arneburg, übertrifft an vollkom-
mener ökonomischer Einrich-
tung und Bequemlichkeit der 
Gebäude alles, was man nur von 
dieser Art in der Altmark findet. 
Der letzte Besitzer, Ober-Amt-

mann Reuter aus Milow, endete 
hier bei einem Besuche, um sei-
nen Bau zu dirigieren, sein Le-
ben durch eine wahrscheinlich 
vom Ofendampf entstandene 
Erstickung, wiewohl die Veran-
lassung im Dunkeln blieb, wel-
ches viel lieblose Beurteilung 
veranlaßte. Man fand ihn des 
Morgens tot im Bette, nebst 
noch zwei Leuten, dem Schrei-
ber und dem Steinhauer; beide 
letzteren wurden mit Mühe ge-
rettet. Wenn der von ihm noch 
nicht ganz vollendete Bau und 
Melioration zustande gebracht 

wird, so dürfte der Wert des Gu-
tes, das 36 000 Reichsthaler galt, 
beträchtlich erhöht werden.“
 Die Witwe des Ober-
amtmann Reuter, Friederike Do-
rothea Henriette, geb. Witte 
(1773-1838) verehelichte sich 
noch am 18. November 1798 mit 
dem Niedergörner Verwalter 
Friedrich Wilhelm Lucke (1771-
1851). Unter deren ältesten 
Sohn Friedrich Wilhelm (1800-
1863) wurde die Familie 1861 in 
den erblichen preußischen 
Adelsstand erhoben.

Christian Falk

WOHNUNGEN ZU VERMIETEN

GEMEINDE IDEN

Iden, Neue Straße
• 1-Raum-Whg.: 29,73 m², 

Grundmiete: 4,20 €/m², Fern-
wärme

• 2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, Schmiedeweg 3
• 2-Raum-Whg.: 44,80 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, An der Feldbreite 8 – 11
• 2-Raum-Whg.: 39,05 m², 

Grundmiete: 3,50 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

Iden OT Rohrbeck, 
Walslebener Str. 7
• 3-Raum-Whg.: 55,80 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² mit 
Einbauküche, Erdgasheizung

GEMEINDE  
HOHENBERGKRUSEMARK

HohenbergKrusemark, 
Hauptstraße 33
• 1-Raum-Whg.: 30,45 m², 

Grundmiete: 4,35 €/m², Erd-
gasheizung

HohenbergKrusemark, 
Hauptstraße 46
• Gewerberäume mit Einbau-

küche ca. 150 m², Miete nach 
Vereinbarung, Erdgasheizung

Hindenburg, 
Werbener Straße 7
• 3-Raum-Whg.: 78,82 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Erd-
gasheizung

Osterholz, Am Deich 8
• 4-Raum-Whg.: 70,44 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Flüs-
siggasheizung

HANSESTADT WERBEN

Hansestadt Werben, Behren
dorfer Straße 14 – 16
• 2-Raum-Whg.: 45,24 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

• 3-Raum-Whg.: 58,76 m², 
Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

Weitere Wohnungen in Beh
rendorf und Giesenslage auf 
Anfrage!

In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark sowie der Hanse-
stadt Werben ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.
.
INFO
Bitte informieren Sie sich  
telefonisch oder kommen  
Sie zu  einem persönlichem  
Gespräch in mein Büro:

Kaufmännische  
Dienstleistungen
Franka Seehaus
Lindenstraße 11
39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
E-Mail: franka_seehaus@gmx.de

Sprechzeiten:  
Dienstag und Donnerstag  
8.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach telefonischer 
 Vereinbarung
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ANGEBOT DER GEMEINDE

Grundstücke in 39596 Goldbeck  
zu verkaufen

Die Gemeinde Goldbeck be-
absichtigt die bebauten 

Grundstücke – Alte Dorfstraße 5 
und 5 a in Goldbeck zu veräußern.

Gemarkung Goldbeck – Flur 1, 
Flurstück 256, Grundstücks
größe: 3.196 m²
Gemarkung Goldbeck – Flur 1, 
Flurstück 257, Grundstücks
größe: 255 m²

Mindestgebot für beide Grund-
stücke zusammen:  268.000,00 €
Die Verkehrswertermittlungen 
für die Grundstücke liegen vor.

Lage: 
Die Gemeinde Goldbeck ist Mit-
gliedsgemeinde der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
am Rande der Altmark im Land-
kreis Stendal.
Eine neu errichtete Grundschu-
le, Sekundarschule, Kindertages-
stätte, Supermarkt sowie ein 
Allgemeinmediziner und ein 
Zahnarzt befinden sich im Ort. 

Anbindung durch Bahnhof. Ban-
ken, Fleischerei, Tierarzt, Bäcker, 
KFz Werkstatt, Gärtnerei, Blu-
menladen mit Hermesshop, Ver-
anstaltungshalle, Frisöre, Fuss-
pflege, FFW, diverse Vereine sind 
weitere Annehmlichkeiten.
Die Städte Stendal, Osterburg 
und Werben liegen in der Nähe 
und bieten weitere Einkaufs-
möglichkeiten und medizini-
sche Versorgung.

Interessiert? Dann bitte schrift-
liches Gebot an:

Gemeinde Goldbeck
Frau Lindau
Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grund-
stückes vereinbaren Sie bitte 
mit Frau Lindau – Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 
039388/97141) einen Termin.

AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE

Zu verkaufen
Die Gemeinde Eichstedt 
(Altmark) verkauft folgende 

Ausstattungsgegenstände:

2 Stück Garagentore,  
inkl. Oberlicht, 2 Flügel,  
3,50 m x 3,50 m, aus Zinkblech, 
gedämmt (alte Tore aus der 
Feuerwehr Lindtorf) 

Die Besichtigungstermine sind 
nur nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung möglich.

Bei Interesse melden Sie sich 
bitte beim Bürgermeister der 
Gemeinde Eichstedt (Altmark) 
Herr Schwerin 0175 / 364 2053. 

Die Gebote senden Sie bitte bis 
zum 15.03.2022 an: 
Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck
Zentrale Dienste Frau Lindau
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck

WOHNUNGEN ZU VERMIETEN

STADT ARNEBURG

Breite Straße 59
• sanierte 1-R.-Whg. ca. 34 m² 

(auf Anfrage)

GEMEINDE ROCHAU

Eichenweg 1
• 3-R.-Whg.; ca. 58 m²; OG, (auf 

Anfrage)
• 
Eichenweg 3
• 3-R.-Whg.; ca. 58 m², EG, (auf 

Anfrage)

Alle Wohnungen in Rochau 
 haben durch den Nahwärme-
anschluss günstige Heizkosten.

In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu hin
terlegen. Die Wohnungen 
 werden vor Bezug renoviert.

INFO
Sprechzeiten Wohnungswesen: 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 

Nähere Angaben zu den  
Wohnungen können Sie im  
Infrastrukturbetrieb (Eigen-
betrieb) der Stadt Arneburg,
Wohnungswesen 
39596 Arneburg 
Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 
 
Herr Lindemann  
 039321 547811 –  
Betriebsleiter
Frau Klas  
 039321 547813 –  
SB Wohnungswesen
Frau Calließ  
 039321 547810 –  
Sekretariat 
Fax: 039321 547818 
E-Mail: eigenbetrieb@ 
isb-arneburg.de
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ANGEBOT DER GEMEINDE

Grundstücke in Hohenberg- 
Krusemark zu verkaufen

Die Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark beabsichtigt die 

u  .g. Grundstücke mit Bauver-
pflichtung (Wohnhaus) zu ver-
kaufen.

Die Gemeinde Hohenberg-Kru-
semark ist Mitgliedsgemeinde 
der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck am Rande der 
Altmark im Landkreis Stendal.
Die Hansestädte Stendal, Oster-
burg und Werben liegen in der 
Nähe und bieten Einkaufsmög-
lichkeiten und medizinische 
Versorgung.
Die integrative Kindertagesstät-
te „Villa Spatzennest“ und eine 
Tagespflege  befinden sich im 
Ort. Die nächste Grundschule 
sowie Allgemeinmediziner sind 
in Iden (ca. 9 km) und Arneburg 
(ca. 7 km) angesiedelt.

Die Nähe zur Elbe und die fast 
unberührte Natur bilden eine 
idyllische Landschaft, die den 
Beobachter dazu einladen, auf 
den Wegen durch dieses Gebiet 
die Ruhe zu genießen.

Die Grundstücke sind unbebaut 
und unerschlossen. Die Vermes-
sungskosten der Grundstücke, 
sowie alle anderen Kosten die 
mit dem Erwerb der Grundstü-

cke in Zusammenhang stehen, 
trägt der Erwerber.

Gemarkung HohenbergKruse
mark, Flur 2, Flurstück 292 
und 
Gemarkung HohenbergKruse
mark, Flur 2, Flurstück 235 
–Teilfläche zusammen 
ca. 1.000 m². 

Die Grundstücke sind derzeit 
mit jährlicher Kündigungsfrist 
verpachtet, der Pachtvertrag 
muss vorerst übernommen wer-
den.

Das Mindestgebot liegt bei  
9,00 € / m². 

Gebote mit Angabe der beab-
sichtigten Nutzung können bis 
zum 31.03.2022 in einem ver-
schlossenem Umschlag an die 
folgende Anschrift gesendet 
werden:

Gemeinde  
Hohenberg-Krusemark
Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck
Zentrale Dienste/
Gebot Am Speicher
An der Zuckerfabrik 1 
39596 Goldbeck
– bitte nicht öffnen –

ANGEBOT DER GEMEINDE

Grundstück in 39615 Hansestadt 
Werben OT Berge zu verkaufen

Die Hansestadt Werben be-
absichtigt, das bebaute 

Grundstück Akazienweg 6 in 
der Hansestadt Werben, OT Ber-
ge – Flurstück 42/5, Flur 4, Ge-
markung Berge zu verkaufen.

Grundstücksgröße: 6.700 m²

Mindestgebot:  46.000,00 €

6 Wohneinheiten – davon 2 
vermietet
Teilfläche Garten mit 
 jährlicher Kündigungsfrist, 
verpachtet
Wohnfläche ca. 380 m²
unsaniert
Baujahr ca. 1912
ein Teil eines Teiches ist auf 
dem Grundstück vorhanden

Mindestgebot für beide Grund-
stücke zusammen:  268.000,00 €

Die Verkehrswertermittlungen 
für die Grundstücke liegen vor.

Lage: 
Die Gemeinde Goldbeck ist Mit-
gliedsgemeinde der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
am Rande der Altmark im Land-
kreis Stendal.

Eine neu errichtete Grundschu-
le, Sekundarschule, Kindertages-
stätte, Supermarkt sowie ein 
Allgemeinmediziner und ein 
Zahnarzt befinden sich im Ort. 
Anbindung durch Bahnhof. Ban-
ken, Fleischerei, Tierarzt, Bäcker, 
KFz Werkstatt, Gärtnerei, Blu-
menladen mit Hermesshop, Ver-
anstaltungshalle, Frisöre, Fuss-
pflege, FFW, diverse Vereine sind 
weitere Annehmlichkeiten.

Die Städte Stendal, Osterburg 
und Werben liegen in der Nähe 
und bieten weitere Einkaufs-
möglichkeiten und medizini-
sche Versorgung.

Interessiert? Dann bitte schrift-
liches Gebot an:

Gemeinde Goldbeck
Frau Lindau
über: Verbandsgemeinde Arne-
burg- Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grund-
stückes vereinbaren Sie bitte 
mit Frau Lindau – Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 
039388/97141) einen Termin.
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SERVICE

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

STADTBÜRO HANSESTADT WERBEN (ELBE)
 039393/217 
Montag, den 07.03.2022, 10:00 – 13:00 Uhr im Einwohnermeldeamt

SCHIEDSSTELLE ARNEBURGGOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 01.03.2022 von 17:00 bis 
18:00 Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 
Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg

GEMEINDEENTWICKLUNG UND BÜRGERDIENSTE
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bürgerdienste
Fachbereichsleiterin –  
Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Sekretariat/Bürgerdienste +  
Gemeindeentwicklung/Friedhof
nicht besetzt  039321/518-11

GEMEINDEENTWICKLUNG 
Teamleiterin Gemeindeentwicklung/Beitragserhebung:
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21
Hochbau, Dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43
Vergabestelle, Tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-33
Allgemeine Bauverwaltung, Fähren, Sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-41
Allgemeine Bauverwaltung, Friedhof, Archiv: 
Herr Nix  039321-518-41 

BÜRGERDIENSTE 
Teamleiter Bürgerdienste:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46
Feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-45
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-47
Anmeldung Kitas und Horte  
Frau J. Stamm  039321/518-22

Bürgerdienste Einwohnermeldeamt, Fundbüro 
(nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Fichte  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10
Sekretariat: 
Frau Glaw/Frau Fehniger,   039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Steuerungsunterstützung Teamleiter: 
Rechtsangelegenheiten
Herr Gabel, r.gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst:
Frau Konert   039388/971-23
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Wahlen:
Frau Becker   039388/971-23
Personal/Lohn/AGH/Amtsblatt:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
Wirtschaftsförderung/Förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-50
 
Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Standesamt:  
Frau Fanta   039388/971-33
Bürgerdienste – Standesamt/Friedhof/Fundbüro: 
Frau Aßmuß, Frau Benke  039388/971-31
Bürgerdienste – Hunde/Gewerbe/Märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-25

ZENTRALE DIENSTE UND FINANZEN
Fachbereichsleiterin:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Teamleiterin Finanzen/Kassenleiterin:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Vollstreckung:
Frau Dietrich   039388-971-60
Kasse: 
Frau Sandel   039388-971-22
Steuern/Datenschutz/Wahlen:
Frau Drechsel   039388/971-12
Doppik/Kalkulation:
Herr Böker   039388/971-24

ZENTRALE DIENSTE 
Teamleiterin Zentrale Dienste, Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-41
Systemadministrator/Schwimmbad/Campingplatz: 
Herr Sommer   039388-971-26 
Gebäudemanagement/Schwimmbad/Campingplatz: 
Frau Zander    039388-971-34
Allgemeine Verwaltung, Schulen/Versicherungen, Beschaffung
Frau Schauer           039388-971-34
Frau Glomm         T 039388-971-13


